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I. Allgemeine Regelungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) 1Diese Studien- und Prüfungsordnung 
gilt für das Universitätsstudium im Studien-
gang Rechtswissenschaft mit dem Ab-
schlussziel der ersten juristischen Prüfung 
an der Juristischen Fakultät der Europa-
Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) (im 
Folgenden: Juristische Fakultät). 2Sie re-
gelt insbesondere die Zwischenprüfung 
und die universitäre Schwerpunktbereichs-
prüfung. 

(2) Sie gilt auch für den in diesen Studien-
gang integrierten Abschluss „Bachelor of 
Laws“, soweit in der Prüfungsordnung „Ba-
chelor des deutschen Rechts“ der Juristi-
schen Fakultät in der jeweils geltenden 
Fassung nichts Abweichendes geregelt ist. 
Soweit in dieser Ordnung §§ ohne Bezeich-
nung aufgeführt werden, handelt es sich 
um §§ dieser Ordnung. 

§ 2 

Inhalt und Ziel  
des rechtswissenschaftlichen Studiums 

1Das Studium umfasst gemäß § 3 Abs. 2 
BbgJAG die Pflichtfächer unter besonderer 
Betonung ihrer europa- und international-
rechtlichen Bezüge, einen zu wählenden 
Schwerpunktbereich, Lehrveranstaltungen 
zur Vermittlung von Schlüssel- und Zusatz-
qualifikationen einschließlich fremdsprachi-
ger rechtswissenschaftlicher Veranstaltun-
gen oder rechtswissenschaftlich ausgerich-
teter Sprachkurse sowie eine praktische 
Studienzeit gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 7 
BbgJAG i.V.m. § 2 der Brandenburgischen 
Juristenausbildungsordnung (BbgJAO). 
2Die Studierenden sollen durch das Stu-
dium in die Lage versetzt werden, das 
Recht einschließlich seiner rechtswissen-
schaftlichen Methoden und der philosophi-
schen, geschichtlichen und gesellschaftli-
chen Grundlagen mit Verständnis zu erfas-
sen und anzuwenden gemäß den Vorga-
ben des § 5a DRiG. 



§ 3 

Regelstudienzeit und Beginn 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließ-
lich der Prüfungen zehn Semester. 

(2) Das Studium kann sowohl im Winterse-
mester als auch im Sommersemester be-
gonnen werden. 

§ 4 

Aufbau des Studiums 

(1) Das Studium gliedert sich in Grund- und 
Hauptstudium. 

(2) 1Das Grundstudium dauert regelmäßig 
drei Semester bei Studienbeginn im Winter-
semester und vier Semester bei Studienbe-
ginn im Sommersemester; es dient dem Er-
werb von Grundkenntnissen in den drei 
Hauptrechtsgebieten Zivilrecht, Strafrecht 
und Öffentliches Recht sowie dem Erwerb 
von methodischen Fähigkeiten. 2Dazu ge-
hört auch die Teilnahme an universitären 
Arbeitsgemeinschaften in den drei Haupt-
rechtsgebieten. 3Es umfasst darüber hin-
aus die Vermittlung der philosophischen, 
geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen des Rechts (Grundlagenfä-
cher). 4Das Grundstudium wird studienbe-
gleitend durch die Zwischenprüfung abge-
schlossen. 5Das Bestehen der Zwischen-
prüfung ist Voraussetzung für die Fortset-
zung des Studiums. 6Regelungen zur Zwi-
schenprüfung finden sich in §§ 18 ff. 

(3) 1Das Hauptstudium dauert regelmäßig 
sechs Semester. 2Es dient der Vertiefung 
und Verbreiterung des Wissens, der Ver-
besserung der Falllösungskompetenz und 
dem Erwerb von Schlüssel- und Zu-
satzqualifikationen. 3Im Hauptstudium er-
folgt neben der Vorbereitung auf die staat-
liche Pflichtfachprüfung das Schwerpunkt-
bereichsstudium. 

(4) 1Das Studium wird mit der ersten juristi-
schen Prüfung abgeschlossen. 2Diese be-
steht aus einer staatlichen Pflichtfach- und 
einer universitären Schwerpunktbereichs-
prüfung. 3Die Zulassungsvoraussetzungen 
und die Grundsätze der Prüfung regelt das 

Brandenburgische Juristenausbildungsge-
setz (BbgJAG). 4Der Ablauf der staatlichen 
Pflichtfachprüfung ist in der Brandenburgi-
schen Juristenausbildungsordnung 
(BbgJAO) geregelt. 5Regelungen zum 
Schwerpunktbereichsstudium und zur uni-
versitären Schwerpunktbereichsprüfung 
finden sich in §§ 34 ff. 

(5) 1Studierende, die an der Juristischen 
Fakultät im Studiengang Rechtswissen-
schaft immatrikuliert sind, können neben 
der ersten juristischen Prüfung den Grad 
„Bachelor of Laws“ als ersten berufsqualifi-
zierenden Hochschulabschluss erwerben. 
2Das Nähere dazu regelt eine separate Prü-
fungsordnung der Juristischen Fakultät. 

(6) 1Das Studium ist grundsätzlich für ein 
Teilzeitstudium nach der Rahmenordnung 
für das Teilzeitstudium an der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (Oder) vom 
04.11.2015 geeignet. 2Bis zum Bestehen 
der Zwischenprüfung ist eine individuelle 
Studienverlaufsvereinbarung im Sinne von 
§ 3 der Rahmenordnung für das Teilzeitstu-
dium an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) in der jeweils geltenden 
Fassung für das Teilzeitstudium erforder-
lich. 

§ 5 

Lehrveranstaltungen, Studienverlauf 
und Formen des Lehrangebots 

(1) 1Die Universität bietet mindestens die zu 
einem fundierten rechtswissenschaftlichen 
Studium und zur Vorbereitung auf die erste 
juristische Prüfung erforderlichen Lehrver-
anstaltungen an. 2Ergänzende und vertie-
fende Lehrveranstaltungen können zu allen 
Fächern angeboten werden. 

(2) 1Der Studienverlaufsplan (Anlage 1 und 
Anlage 2) dient als Empfehlung für das in-
dividuelle Studium. 2Er schlägt den Studie-
renden auf der Grundlage einer angestreb-
ten Studiendauer von neun Semestern vor, 
in welchem Fachsemester sie an den ein-
zelnen Lehrveranstaltungen teilnehmen 
sollten. 3Den Studierenden steht es frei, 
Lehrveranstaltungen in einer anderen Rei-
henfolge zu besuchen. 4Insbesondere kön-



nen sie wählen, ob sie zunächst die univer-
sitäre Schwerpunktbereichsprüfung oder 
die staatliche Pflichtfachprüfung absolvie-
ren wollen. 

(3) Die Ausbildung im gewählten Schwer-
punktbereich erfolgt regelmäßig im sechs-
ten und siebten Fachsemester. 

(4) 1Zur Vorbereitung auf die staatliche 
Pflichtfachprüfung wird ein examensvorbe-
reitendes Studium (Universitätsrepetito-
rium) angeboten, das sich mindestens aus 
einzelnen Examensrepetitorien sowie ei-
nem Klausurenkurs zusammensetzt. 2Dar-
über hinaus werden regelmäßig schriftliche 
und mündliche Probeexamen angeboten. 
3Das Universitätsrepetitorium kann auch in 
der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 

(5) 1Formen des Lehrangebots sind insbe-
sondere Vorlesungen, Seminare, Übun-
gen, Kolloquien, Arbeitsgemeinschaften, 
Repetitorien, Klausurenkurse, Probeexa-
men, Sprachkurse und Praktika (praktische 
Studienzeit). 2Darüber hinaus können auch 
Projekte, Exkursionen, Workshops und Tu-
torien angeboten werden. 

(6) 1Vorlesungen vermitteln studien-
gangspezifisches Überblickswissen, erläu-
tern grundlegende Forschungsgegen-
stände und -ergebnisse, weisen auf künf-
tige Forschungsaufgaben hin und geben 
einschlägige Literaturhinweise. 2Sie ermög-
lichen den Studierenden eine Grundorien-
tierung im jeweiligen Fach. 

(7) In Übungen werden Fälle aus den 
Pflichtfächern des Grund- und Hauptstudi-
ums besprochen und die Falllösungstech-
nik durch die Anfertigung von Klausuren 
geübt und geprüft. 

(8) 1In Seminaren werden die Studierenden 
anhand exemplarisch ausgewählter Inhalte 
mit wichtigen Themenfeldern, Fragestellun-
gen und Methoden der Darstellung eines 
Themas vertraut gemacht. 2Die Studieren-
den sollen durch aktive Teilnahme lernen, 
den bisherigen wissenschaftlichen Kennt-
nisstand zu rezipieren, relevante Fragestel-
lungen zu erarbeiten und mit wissenschaft-
lichen Methoden eigenständig zu beant-
worten. 

(9) 1Arbeitsgemeinschaften, Kolloquien und 
Tutorien dienen der Einübung der durch 
Vorlesungen beziehungsweise Seminare 
und Literaturstudium erworbenen Kennt-
nisse oder der begleitenden Vermittlung 
von wissenschaftlichen Arbeitstechniken. 
2Insbesondere in Arbeitsgemeinschaften 
wird der Lehrstoff begleitend und ergän-
zend in Kleingruppen behandelt. 

(10) Sprachkurse sollen die Studierenden 
auf ein Studium im Ausland und eine Arbeit 
in internationalen Kontexten vorbereiten 
sowie die Lektüre fremdsprachiger (Fach-
)Literatur unterstützen. 

(11) Im Rahmen des Klausurenkurses wer-
den examenstypische Klausuren gestellt, 
anhand derer die Studierenden die für die 
Anfertigung der Klausuren in der staatli-
chen Pflichtfachprüfung erforderlichen 
Kompetenzen erlernen und einüben sollen. 

(12) 1Im schriftlichen Probeexamen fertigen 
die Studierenden Klausuren unter exa-
mensnahen Bedingungen an. 2Aufgrund 
der Anpassung der Rahmenbedingungen 
an die staatliche Pflichtfachprüfung sollen 
die Studierenden eine realistische Vorstel-
lung von ihrem Leistungsstand erhalten. 
3Im Rahmen der Simulation der mündlichen 
Prüfung, die aus einem Aktenvortrag, ei-
nem Vertiefungsgespräch und einem Prü-
fungsgespräch in einem der drei Haupt-
rechtsgebiete besteht, werden die Studie-
renden in eine Prüfungssituation versetzt, 
um die erforderlichen Fähigkeiten für eine 
erfolgreiche mündliche Prüfung zu üben. 

(13) In der praktischen Studienzeit sollen 
die Studierenden einen anschaulichen Ein-
blick in die Praxis der Rechtsberatung, der 
Rechtsprechung oder der Verwaltung er-
halten, die Anforderungen eines juristi-
schen Berufs kennen lernen und nach 
Maßgabe ihrer bereits erworbenen Kennt-
nisse praktisch mitarbeiten. 



II. Gemeinsame Bestimmungen für uni-
versitäre Prüfungen 

§ 6 

Begriffsbestimmungen 

(1) Prüfungsamt im Sinne dieser Ordnung 
ist das Prüfungsamt der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder). 

(2) Justizprüfungsamt im Sinne dieser Ord-
nung ist das Gemeinsame Juristische Prü-
fungsamt der Länder Berlin und Branden-
burg (GJPA) in Berlin. 

(3) Universitäre Prüfungen sind insbeson-
dere die Zwischenprüfung, die studienbe-
gleitenden Leistungskontrollen im Sinne 
von § 6 Abs. 1 Nr. 4 BbgJAG, die Prüfun-
gen zu Lehrveranstaltungen zum Erwerb 
von Schlüssel- und Zusatzqualifikationen, 
die Vorlesungsabschlussklausur zur Vorle-
sung Europarecht (§ 41 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1) sowie die Schwerpunktbereichsprü-
fung, jeweils einschließlich aller Teilleistun-
gen, aus welchen sie sich zusammenset-
zen. 

§ 7 

Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die Organisation der universitären 
Prüfungen und die durch diese Studien- 
und Prüfungsordnung zugewiesenen Auf-
gaben wird ein Prüfungsausschuss gebil-
det, der aus drei der Juristischen Fakultät 
angehörenden Hochschullehrerinnen oder 
Hochschullehrern, einer akademischen 
Mitarbeiterin oder einem akademischen 
Mitarbeiter, einer oder einem Studierenden 
und einer nichtwissenschaftlichen Mitarbei-
terin oder einem nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter besteht. 2Die Bestellung von 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern ist 
zulässig. 

(2) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und deren Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter werden vom Fakultätsrat für zwei 
Jahre bestellt; die studentischen Mitglieder 
für ein Jahr. 2Eine erneute Bestellung ist 
möglich. 3Der Prüfungsausschuss be-

stimmt aus seiner Mitte eine Hochschulleh-
rerin oder einen Hochschullehrer zur oder 
zum Vorsitzenden sowie eine weitere 
Hochschullehrerin oder einen weiteren 
Hochschullehrer als Stellvertreterin oder 
Stellvertreter. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amts-
periode weiter aus, bis Nachfolgerinnen 
oder Nachfolger bestellt worden sind und 
diese ihr Amt angetreten haben. 

(4) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sowie nach § 8 Abs. 2 Satz 2 hinzuge-
zogene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
2Wenn sie nicht im öffentlichen Dienst ste-
hen, sind sie durch die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu 
verpflichten. 3Alle Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses sind über Befangenheitskrite-
rien zu belehren. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss achtet darauf, 
dass die Bestimmungen dieser Prüfungs-
ordnung eingehalten werden. 2Zur Gewähr-
leistung eines ordnungsgemäßen Prü-
fungsablaufs kann der Prüfungsausschuss 
im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen im 
Sinne dieser Studien- und Prüfungsord-
nung beschließen. 3Er berichtet regelmäßig 
der Fakultät über die Entwicklung der Prü-
fungen und gibt Empfehlungen zu ihrer 
Durchführung sowie Anregungen zu Refor-
men. 

(6) Der Prüfungsausschuss entscheidet 
insbesondere über die Anerkennung von 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen sowie Anrechnung von außerhoch-
schulisch erworbenen Kenntnissen und Fä-
higkeiten, Anträge auf Nachteilsausgleich 
gemäß § 16 und § 17 sowie über die Zulas-
sung zu Prüfungen. 

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses haben das Recht, bei der Abnahme von 
Prüfungen zugegen zu sein. 



§ 8 

Verfahren im Prüfungsausschuss 

(1) 1Die oder der Vorsitzende beruft die Sit-
zungen des Prüfungsausschusses ein. 
2Eine Sitzung ist einzuberufen, wenn dies 
wenigstens ein Mitglied des Prüfungsaus-
schusses, die Dekanin oder der Dekan 
oder der Fakultätsrat der Juristischen Fa-
kultät verlangen. 

(2) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschus-
ses sind nicht öffentlich. 2Zu den Sitzungen 
des Prüfungsausschusses können auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
dienstlich mit Prüfungsangelegenheiten 
des Studiengangs befasst sind, hinzugezo-
gen werden. 3Gäste können zugelassen 
werden, sofern nicht Personal- oder perso-
nenbezogene Prüfungsangelegenheiten 
behandelt werden. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn sämtliche Mitglieder unter Ein-
haltung einer Ladungsfrist von drei Tagen 
in Textform geladen sind und die Mehrzahl 
der Mitglieder, von denen mindestens die 
Hälfte der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer angehören müs-
sen, anwesend und stimmberechtigt ist. 
2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst (einfache 
Mehrheit). 3Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

(4) Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
werden schriftlich festgehalten. 

(5) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses kann in unaufschiebbaren 
Angelegenheiten allein entscheiden (Eil-
kompetenz). 2Eine Entscheidung ist unauf-
schiebbar, wenn eine rechtzeitige Ladung 
der Ausschussmitglieder nicht mehr mög-
lich ist. 3Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses sind unverzüglich über die Ent-
scheidung zu unterrichten. 4Über die in die-
ser Ordnung geregelten Übertragungsmög-
lichkeiten hinaus kann der Prüfungsaus-
schuss durch Beschluss der oder dem Vor-
sitzenden die Erledigung einzelner seiner 
Aufgaben widerruflich übertragen. 5Das be-
trifft insbesondere Entscheidungen über 
Semestereinstufungen, die in der Regel mit 

Anerkennung von Leistungen (§ 11) ein-
hergehen. 6Nach Ablauf der Amtszeit ist der 
Beschluss der Zuständigkeiten für Eilent-
scheidungen und Entscheidungen nach 
Satz 4 vom jeweils neu zusammengetrete-
nen Prüfungsausschuss förmlich neu fest-
zustellen. 

§ 9 

Prüfungsamt 

(1) Der Prüfungsausschuss bedient sich bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben der 
Verwaltungshilfe des Prüfungsamtes. 

(2) Er bedient sich der Verwaltungshilfe ins-
besondere bei folgenden Aufgaben: 

1. Führung der Prüfungsakten ein-
schließlich der Gewährung von Ein-
sicht in diese; 

2. Bekanntgabe der Prüfungstermine und 
Meldefristen für Klausuren und mündli-
che Prüfungen; 

3. Entgegennahme der Anmeldung zu 
den mündlichen Prüfungen in der 
Schwerpunktbereichsprüfung; 

4. Fristenkontrolle bezüglich der Prü-
fungstermine; 

5. Erteilung und Versagung der Zulas-
sung zu Prüfungen; § 7 Abs. 6 bleibt 
hiervon unberührt; 

6. Ausstellen des Nachweises gemäß 
§ 39 Abs. 5 Satz 2 über das Vorliegen 
der Zulassungsvoraussetzungen für 
die Anmeldung zur Hausarbeit gemäß 
§§ 38 Satz 2, 39 Abs. 3; 

7. Entgegennahme der Mitteilungen ge-
mäß § 39 Abs. 6, § 40 Abs. 4; 

8. Überwachung der Bewertungsfristen; 

9. Benachrichtigung der Prüfungsteilneh-
merinnen und -teilnehmer über die 
Prüfungsergebnisse nach § 40 Abs. 5; 

10. Ladung zur mündlichen Prüfung im 
Schwerpunktbereich; 



11. Unterrichtung der Prüferinnen und Prü-
fer über die Prüfungstermine; 

12. Kontrolle der Einhaltung der Prüfungs-
termine; 

13. Ausfertigung und Aushändigung der 
Zeugnisse gemäß §§ 26, 54 Abs. 1. 

§ 10 

Prüferinnen und Prüfer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die 
Prüferinnen und Prüfer für die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung. 2Er kann das 
Recht zur Bestellung der oder dem Vorsit-
zenden übertragen. 3Ein Rechtsanspruch 
der Studierenden auf Abnahme der Prü-
fung durch eine bestimmte Prüferin oder ei-
nen bestimmten Prüfer besteht nicht. 4Ein 
kurzfristiger Wechsel der Prüferinnen oder 
Prüfer aus zwingenden Gründen ist zuläs-
sig. 

(2) 1Für die Zwischenprüfung sowie für 
sonstige Prüfungsleistungen bestimmt der 
Prüfungsausschuss auf Vorschlag der oder 
des für die jeweilige Lehrveranstaltung Ver-
antwortlichen oder der Aufgabenstellerin 
oder des Aufgabenstellers die für die Kor-
rekturen zuständigen Prüferinnen oder Prü-
fer. 2Zur Bewertung von Einzelleistungen 
kann sich unter Beachtung von § 21 Abs. 5 
Satz 3 BbgHG der Hilfestellung nicht haupt-
beruflich an der Universität tätiger Perso-
nen bedient werden. 

(3) Prüferinnen oder Prüfer dürfen nur 
Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rer und andere prüfungsberechtigte Perso-
nen nach § 21 Abs. 5 BbgHG in der jeweils 
geltenden Fassung sein. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer gilt § 7 
Abs. 4 entsprechend. 

§ 11 

Anerkennung von Studienzeiten,  
Studien- und Prüfungsleistungen  

sowie Anrechnung von außerhoch-
schulisch erworbenen Kenntnissen  

und Fähigkeiten 

(1) 1Studienleistungen in den Pflichtfächern 
sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die 
während eines rechtswissenschaftlichen 
Studiums erbracht wurden, werden als sol-
che anerkannt, wenn sie in Art, Umfang, In-
halt und Anforderungen gleichwertig sind. 
2Dort bestandene Teilprüfungen einer Zwi-
schenprüfung sowie Teilleistungen im Rah-
men einer universitären Schwerpunktbe-
reichsprüfung, die an einer anderen Hoch-
schule im Geltungsbereich des Deutschen 
Richtergesetzes (DRiG) absolviert wurden, 
werden auf Antrag anerkannt und im Rah-
men der Gleichwertigkeitsprüfung im Rah-
men des § 4 BbgJAG anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die in 
anderen Studiengängen oder an ausländi-
schen Hochschulen erbracht wurden, wer-
den anerkannt, sofern sie gleichwertig gem. 
§ 4 BbgJAG sind. 2Dabei sind auch die von 
der Kultusministerkonferenz und der Hoch-
schulrektorenkonferenz gebilligten Äquiva-
lenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 3Bei Zweifeln kann die Zentral-
stelle für ausländisches Bildungswesen ge-
hört werden. 4Außerhalb des Hochschulwe-
sens erworbene Kenntnisse und Fähigkei-
ten werden bis zu 50 Prozent angerechnet, 
wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil 
des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt 
werden soll. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss ist zuständig 
für die Anerkennung von Studienzeiten, die 
Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen nach Abs. 1 und 2 Satz 1 sowie 
die Anrechnung nach Abs. 2 Satz 4. 2Er 
kann durch Beschluss die Zuständigkeit 
hierfür auf die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden und deren oder dessen Stellvertre-
terin oder Stellvertreter übertragen. 

(4) Die antragstellende Person hat die für 
die Entscheidung über den Anerkennungs- 
oder Anrechnungsantrag erforderlichen In-
formationen durch Unterlagen beizubrin-
gen. 

(5) Die Anerkennung und Anrechnung kann 
durch den Prüfungsausschuss im Einzelfall 



im Rückgriff auf eine bereits zuvor erfolgte 
Anerkennungs- oder Anrechnungsprüfung 
zu einem vergleichbaren Fall erfolgen, so-
weit dieser zuvor geprüfte Fall die gleichen 
Prüfungskriterien und Prüfungsfragen auf-
geworfen hatte, diese vom Prüfungsaus-
schuss abschließend geprüft und stattge-
bend beschieden wurden und der zu ent-
scheidende Einzelfall durch die von der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller beige-
brachten Unterlagen in vergleichbarer 
Weise durch den Prüfungsausschuss ge-
prüft und beschieden werden kann. 

(6) Im Prüfungszeugnis kann vermerkt wer-
den, welche der aufgeführten Studien- und 
Prüfungsleistungen anerkannt wurden. 

(7) 1Entscheidungen zu Ungunsten der an-
tragstellenden Person sind zu begründen. 
2Lehnt der Prüfungsausschuss die Aner-
kennung von Leistungen ab, wird auf 
schriftlichen Antrag der antragstellenden 
Person an den Prüfungsausschuss eine 
Anerkennungsprüfung durchgeführt, sofern 
diese im Antrag glaubhaft macht, die ent-
sprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten 
anderweitig erworben zu haben. 

(8) 1Die Anerkennungsprüfung ist eine 
Hochschulprüfung nach § 21 BbgHG. 2Die 
Anerkennungsprüfung wird von den prü-
fungsberechtigten Personen im Sinne von 
§ 10 Abs. 3 durchgeführt. 3Die Bestellung 
der Prüferin oder des Prüfers erfolgt durch 
den Prüfungsausschuss, der diese Kompe-
tenz auf seine Vorsitzende oder seinen 
Vorsitzenden übertragen kann. 4Die Prü-
fungsform wird vom Prüfungsausschuss, 

 

2 Der Umfang des Textes der Hausarbeit einschließlich 

der Fußnoten, aber ohne Leerzeichen soll mindestens 
30.000 Zeichen umfassen. Nicht davon erfasst sind die-
jenigen Zeichen, die die vorangestellte Gliederung und 
das Literaturverzeichnis betreffen. 

3 § 1 dieser Verordnung hat zurzeit folgenden Wortlaut:  

 "§ 1 Notenstufen und Punktzahlen 

 Die einzelnen Leistungen der ersten und zweiten Prü-
fung sind mit einer der folgenden Noten und Punktzah-
len zu bewerten: 

sehr gut eine besonders hervor-
ragende Leistung 

= 16 bis 18 
Punkte 

gut eine erheblich über den 
durchschnittlichen An-
forderungen liegende 
Leistung 

= 13 bis 15 
Punkte 
 

der diese Kompetenz auf die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden übertragen kann, in 
Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer 
unter Berücksichtigung der entsprechen-
den Qualifikationsziele festgelegt. 5Die Min-

destdauer einer mündlichen Prüfung be-
trägt dabei 15 Minuten, die einer Klausurar-
beit 90 Minuten. 6Im Falle einer häuslichen 
Arbeit als Prüfungsform beträgt der Umfang 
ca. 30.000 Zeichen2 und die Bearbeitungs-
frist drei Wochen. 7Bei Bestehen der Prü-
fung mit mindestens „ausreichend“ gilt die 
Leistung als anerkannt. 

§ 12 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungs-
(teil)leistungen werden von den jeweiligen 
Prüferinnen und Prüfern festgesetzt. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen 
richtet sich nach § 9 BbgJAG i.V.m. § 1 der 
Verordnung des Bundesministers der Jus-
tiz über eine Noten- und Punkteskala für die 
erste und zweite juristische Prüfung vom 
3. Dezember 1981 (BGBl I S. 1243) in der 
jeweils geltenden Fassung.3 

(3) 1Bei einer Abweichung der Bewertung 
durch zwei Prüferinnen oder Prüfer von 
nicht mehr als drei Punkten gilt der Mittel-
wert. 2Weichen die Bewertungen von 
schriftlichen Prüfungsleistungen durch zwei 
Prüferinnen oder Prüfer um mehr als drei 
Punkte voneinander ab oder bewertet nur 

vollbefriedi-
gend 

eine über den durch-
schnittlichen Anforde-
rungen liegende Leis-
tung 

= 10 bis 12 
Punkte 

befriedigend eine Leistung, die in je-
der Hinsicht den durch-
schnittlichen Anforde-
rungen entspricht 

= 7 bis 9 
Punkte 

ausreichend eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel durch-
schnittlichen Anforde-
rungen noch entspricht 

= 4 bis 6 
Punkte 

mangelhaft eine an erheblichen 
Mängeln leidende, im 
ganzen nicht mehr 
brauchbare Leistung 

= 1 bis 3 
Punkte 

ungenügend eine völlig unbrauch-
bare Leistung 

= 0 Punkte“. 

 



eine oder einer der beiden Prüferinnen oder 
Prüfer die Prüfungsleistung mit weniger als 
4 Punkten, so haben diese darüber mit dem 
Ziel zu beraten, eine Einigung oder eine 
Annäherung der Bewertung herbeizufüh-
ren. 3Über das Ergebnis des Einigungsver-
suchs ist ein Vermerk in schriftlicher oder 
elektronischer Form an das Prüfungsamt 
zu geben. 4Bei Abweichungen von mehr als 
drei Punkten oder bei nur einer Bewertung 
der Prüfungsleistung mit weniger als 
4 Punkten, über die keine Einigung nach 
Satz 2 erzielt werden konnte, erstellt eine 
von der oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu bestimmende Dritt-
prüferin oder ein Drittprüfer eine weitere 

Bewertung. 5Liegen drei Bewertungen vor, 

so setzt sich die Note aus dem ungewich-
teten Durchschnitt der Noten der drei ein-
zelnen Bewertungen zusammen. 

§ 13 

Ablieferung von Prüfungsleistungen,  
Versäumnis, Rücktritt 

(1) Jedes Nichtantreten, Zurücktreten oder 
Nichterbringen einer Prüfung oder Prü-
fungsleistung ohne triftigen Grund gilt als 
"ungenügend" (0 Punkte). 

(2) 1Bei Prüfungsleistungen im Rahmen der 
Zwischenprüfung und der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung sind dem 
Prüfungsausschuss die Gründe nach 
Abs. 1 unverzüglich schriftlich unter Ver-
wendung des dafür vorgesehenen Formu-
lars anzuzeigen und glaubhaft zu machen. 
2Prüfungsunfähigkeit kann nur durch ein 
ärztliches Zeugnis, das diese ausweist, 
glaubhaft gemacht werden. 3Der Prüfungs-
ausschuss kann darüber hinaus die Vor-
lage eines fachärztlichen Zeugnisses oder 
eines amtsärztlichen Zeugnisses verlan-
gen. 4Werden die Gründe vom Prüfungs-
ausschuss, der diese Kompetenzen auf 
seinen Vorsitzenden oder seine Vorsit-
zende übertragen kann, anerkannt, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als nicht ver-
sucht. 5Die Prüfungsleistung kann im 
nächsten ordentlichen Prüfungstermin 
nachgeholt werden. 6Ein Anspruch auf ei-
nen separaten Prüfungstermin besteht 
nicht. 7Für die universitäre Schwerpunktbe-
reichsprüfung gilt ergänzend § 44. 

(3) 1Studierende, die eine schriftliche Prü-
fungsleistung abgeben, können sich nicht 
auf eine Prüfungsverhinderung berufen, 
wenn diese nicht bei der Abgabe geltend 
gemacht wurde. 2Die Geltendmachung darf 
keine Bedingungen enthalten. 

(4) 1Studierende haben die Hausarbeiten in 
ausgedruckter und elektronischer Form in-
nerhalb der festgelegten Frist bei der Auf-
gabenstellerin oder dem Aufgabensteller 
abzuliefern. 2Die elektronische Version 
muss eine Prüfung auf Plagiat mit der von 
der Juristischen Fakultät eingesetzten Soft-
ware erlauben. 3Bei der Übermittlung durch 
die Post ist das Datum des Eingangs an der 
Europa-Universität Viadrina maßgebend. 
4Wird die Ablieferungsfrist versäumt, gilt die 
Arbeit als "ungenügend" (0 Punkte). 

§ 14 

Täuschungsversuche  
und Ordnungsverstöße 

(1) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis 
einer Prüfungsleistung durch Täuschung, 
insbesondere durch Plagiat, Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel, unzulässige 
Hilfe anderer Prüflinge oder Dritter oder 
durch unzulässiges Einwirken auf Prü-
fungsorgane und -ergebnisse oder auf von 
diesen mit der Wahrnehmung von Prü-
fungsangelegenheiten beauftragte Perso-
nen zu beeinflussen, so ist diese Prüfungs-
leistung mit der Note "ungenügend" 
(0 Punkte) zu bewerten. 2Das Mitführen 
oder Zugänglichmachen nicht zugelasse-
ner Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungs-
aufgaben oder nach Beginn der mündli-
chen Prüfung gilt als Täuschungsversuch. 
3Die Entscheidung trifft der Prüfungsaus-
schuss nach Feststellung des Sachverhalts 
durch die jeweilige Prüferin oder den jewei-
ligen Prüfer und nach Anhörung der oder 
des Studierenden. 4Der Prüfungsaus-
schuss kann seine Kompetenzen (Anhö-
rung und Entscheidung) durch Beschluss 
auf seine Vorsitzende oder seinen Vorsit-
zenden übertragen. 

(2) 1Es handelt sich insbesondere um ein 
Plagiat, wenn in einer schriftlichen Arbeit 
bei der Übernahme des Wortlauts oder des 



wesentlichen Sinns eines Textes die ent-
sprechende Quelle nicht zitiert wird. 2Ein 
Plagiat liegt ebenfalls vor, wenn die Arbeit 
einer anderen Person ganz oder teilweise 
als eigene ausgegeben wird, eine fremde 
Arbeit ganz oder teilweise aus dem Internet 
oder von einem elektronischen Datenträger 
heruntergeladen und als eigene ausgege-
ben wird oder eine fremde fremdsprachige 
Arbeit ganz oder teilweise übersetzt und als 
eigene ausgegeben wird. 

(3) 1Studierende, die den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Prüfung stören, können von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 
Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fort-
setzung der Prüfungsleistung ausgeschlos-
sen werden. 2In diesem Fall gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als "ungenügend" 
(0 Punkte). 

(4) 1In schwerwiegenden Fällen nach 
Abs. 1 und 3 kann der Prüfungsausschuss 
Studierende nach deren Anhörung von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen 
bzw. Wiederholungsversuche in diesem 
Studiengang ausschließen, so dass diese 
Studierenden den Prüfungsanspruch für 
die Zwischen- bzw. Schwerpunktbereichs-
prüfung verlieren und gemäß § 14 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 1 Alt. 3 BbgHG zu exmatrikulie-
ren sind. 2Ein schwerwiegender Fall liegt in 
der Regel dann vor, wenn es sich um Fälle 
von Bestechung oder Bedrohung der Prü-
fenden oder Aufsichtführenden handelt 
oder Studierende bei mindestens zwei Prü-
fungsleistungen einen Täuschungsver-
such, der nicht unter Abs. 5 fällt, unterneh-
men. 3Gleiches gilt, wenn Studierende bei 
dem Antrag auf Anerkennung von Teilleis-
tungen oder Bewilligung von Ausnahme-
entscheidungen wiederholt täuschen oder 
zu täuschen versuchen. 4Der Prüfungsaus-
schuss kann seine Kompetenz zur Anhö-
rung der Studierenden auf seine Vorsit-
zende oder seinen Vorsitzenden übertra-
gen. 

(5) In minder schweren Fällen kann von der 
Verhängung einer Sanktion abgesehen 
werden. 

(6) 1Belastende Entscheidungen des Prü-
fungsausschusses bzw. dessen Vorsitzen-
der oder Vorsitzenden sind den betroffenen 
Studierenden unverzüglich schriftlich oder 

elektronisch mitzuteilen, zu begründen und 
- falls es sich um Verwaltungsakte handelt 
- mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 2Mit der Entscheidung belehrt der 
Prüfungsausschuss die betroffenen Studie-
renden schriftlich über die Folgen eines 
weiteren Täuschungsversuchs. 

§ 15 

Nachträgliches Bekanntwerden  
von Mängeln im Zulassungs-  

oder Prüfungsverfahren 

(1) 1Haben Studierende bei einer Prüfung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenige Prü-
fungsleistung, bei deren Erbringung Studie-
rende getäuscht haben, entsprechend be-
richtigen und die Prüfung ganz oder teil-
weise für nicht bestanden erklären. 2Den 
betroffenen Studierenden ist vor der Ent-
scheidung Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zu-
lassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass Studierende hierüber täuschen woll-
ten, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so 
wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
bestandenen Prüfung geheilt. 2Haben Stu-
dierende die Zulassung durch Täuschung 
erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss unter Beachtung der allgemeinen 
Grundsätze über die Rücknahme rechts-
widriger Zeugnisse. 3Den betroffenen Stu-
dierenden ist vor der Entscheidung Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist ein-
zuziehen und gegebenenfalls ein neues 
Prüfungszeugnis zu erteilen. 

(4) Eine Entscheidung nach Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von zwei 
Jahren ab Bekanntgabe ausgeschlossen. 



§ 16 

Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden, die in ihrer Prüfungsfä-
higkeit eingeschränkt sind, insbesondere 
durch Behinderungen oder chronische Er-
krankungen, kann auf Antrag entsprechend 
der Schwere der nachgewiesenen Prü-
fungsbeeinträchtigung ein angemessener 
Nachteilsausgleich gewährt werden. 

(2) 1In den schriftlichen Teilprüfungen 
(Hausarbeit und Klausuren) kann eine Ver-
längerung der Bearbeitungszeit bis zu ei-
nem Viertel der normalen Bearbeitungszeit 
gewährt werden. 2In Fällen besonders weit-
gehender Prüfungsbeeinträchtigung kann 
auf Antrag der Studierenden die Bearbei-
tungszeit um bis zur Hälfte der normalen 
Bearbeitungszeit verlängert werden. 

(3) Es kann neben oder anstelle einer Ver-
längerung der Bearbeitungszeit ein Nach-
teilsausgleich in anderer Form gewährt 
werden, wenn eine Verlängerung der Bear-
beitungszeit den Nachteil nicht angemes-
sen auszugleichen vermag. 

(4) 1Anträge auf Nachteilsausgleich sind 
schriftlich spätestens sechs Wochen vor 
dem Prüfungstermin beim Prüfungsaus-
schuss einzureichen. 2Liegen die Voraus-
setzungen für die Gewährung eines Nach-
teilsausgleichs erst zu einem späteren Zeit-
punkt vor, so ist der Antrag unverzüglich zu 
stellen. 3Der Nachweis der Prüfungsbeein-
trächtigung ist durch ein fachärztliches 
Zeugnis zu führen; der Nachweis kann in 
besonderen Ausnahmefällen auch durch 
die Bescheinigung einer für die Prüfungs-
beeinträchtigung fachspezifisch ausgewie-
senen Person oder Stelle geführt werden. 
4Der Prüfungsausschuss kann darüber hin-
aus die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug-
nisses verlangen. 

(5) 1Für mündliche Prüfungen können auf 
Antrag der Studierenden angemessene Er-
leichterungen als Nachteilsausgleich ge-
währt werden. 2Abs. 3 gilt entsprechend. 

(6) 1Entscheidungen nach dieser Vorschrift 
trifft der Prüfungsausschuss. 2Wer den 
durch den Prüfungsausschuss gewährten 
Nachteilsausgleich in Anspruch nehmen 

möchte, muss dies mindestens zwei Wo-
chen vorher oder - falls das nicht möglich 
ist - so bald wie möglich vor jeder Prüfung 
der jeweiligen Aufgabenstellerin oder dem 
jeweiligen Aufgabensteller anzeigen. 

§ 17 

Schwangerschaft und Elternzeit; 
Studierende mit Familienaufgaben 

(1) Durch Inanspruchnahme der gesetzli-
chen Schutzfristen des Mutterschutzgeset-
zes sowie der Elternzeit entstehen keine 
Nachteile. 

(2) 1Die Belange von Studierenden, die Kin-
der oder nahe Angehörige betreuen oder 
pflegen, werden berücksichtigt. 2Dazu ist 
ihrem individuellen Bedarf bei der Erbrin-
gung von Studien- und Prüfungsleistungen 
soweit möglich und angemessen Rech-
nung zu tragen. 

(3) Über die konkrete Form der Berücksich-
tigung des individuellen Bedarfs im Sinne 
dieser Vorschrift entscheidet der Prüfungs-
ausschuss, dem die besondere Situation 
rechtzeitig anzuzeigen und nachzuweisen 
ist. 

III. Grundstudium und Zwischenprüfung 

§ 18 

Zweck der Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung dient der Feststel-
lung, ob das Ziel des Grundstudiums, 
Grundkenntnisse im Zivilrecht, Strafrecht 
und Öffentlichen Recht (Hauptrechtsge-
biete) sowie in den philosophischen, ge-
schichtlichen oder gesellschaftlichen 
Grundlagen des Rechts (Grundlagenfä-
cher) zu erwerben, erreicht ist. 

§ 19 

Bestandteile der Zwischenprüfung 

(1) 1Die Zwischenprüfung ist eine schriftli-
che Leistungsüberprüfung. 2Sie wird in 
Form von Vorlesungsabschlussklausuren 



und Hausarbeiten für Anfängerinnen und 
Anfänger durchgeführt. 

(2) Zur Zwischenprüfung gehören die fol-
genden elf Vorlesungsabschlussklausuren: 

- Zivilrecht: Grundkurs I, Grundkurs II, 
Grundkurs III und Grundkurs IV; 

- Strafrecht: Grundkurs I, Grundkurs II 
und Grundkurs III; 

- Öffentliches Recht: Grundkurs I, 
Grundkurs II und Grundkurs III; 

- Grundlagenfach (zugleich Leistung 
i.S.v. § 6 Abs. 1 Nr. 5 BbgJAG): wie 
zum Beispiel Rechtsphilosophie, 
Rechtstheorie, Deutsche oder Europäi-
sche Rechtsgeschichte oder Rechtsso-
ziologie. 

(3) 1Gegenstand der Vorlesungsabschluss-
klausuren sind die Stoffgebiete, die in allen 
der Klausur vorausgehenden Lehrveran-
staltungen des jeweiligen Faches behan-
delt worden sind. 2Die Bearbeitungszeit für 
die Klausuren beträgt 120 Minuten. 

(4) 1Zur Zwischenprüfung gehört ferner 
eine Hausarbeit für Anfängerinnen und An-
fänger in einem der drei Hauptrechtsge-
biete. 2Hausarbeiten sind von den Studie-
renden während der vorlesungsfreien Zeit 
selbstständig anzufertigen. 3Die Bearbei-
tungszeit wird vom Prüfungsausschuss, der 
diese Kompetenz auf seine Vorsitzende 
oder seinen Vorsitzenden übertragen kann, 
festgelegt und vor Ausgabe des Themas 
bekannt gegeben. 4Studierende können in 
einer vorlesungsfreien Zeit Hausarbeiten 
für Anfängerinnen und Anfänger aus allen 
drei Hauptrechtsgebieten schreiben. 5Stu-
dierende fügen ihrer Hausarbeit eine von 
ihnen mit ihrer Matrikelnummer gekenn-
zeichnete Erklärung bei, dass sie die Arbeit 
selbstständig verfasst und ausschließlich 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 
verwendet sowie aus diesen entnommene 
Gedanken und Formulierungen in ange-
messener Form gekennzeichnet haben. 
6Die Erklärung ist in der im Anhang 2 abge-
druckten Form einzureichen. 7Fehlt diese 
Erklärung oder ist sie zwar vorhanden, ent-
spricht sie jedoch nicht der Wahrheit, so 
kann die Hausarbeit nach Anhörung der 

oder des betroffenen Studierenden vom 
Prüfungsausschuss als nicht abgegeben 
bzw. mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet 
werden. 8Der Prüfungsausschuss kann 
seine Kompetenz zur Anhörung auf seine 
Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden 
übertragen. 

(5) 1Die Vorlesungsabschlussklausuren 
sollen in den ersten zwei Wochen der vor-
lesungsfreien Zeit geschrieben werden 
(1. Prüfungszeitraum). 2Werden Wiederho-
lungsklausuren angeboten, die demselben 
Semester zuzuordnen sind, sollen diese in 
der Regel bis zum Ende der Vorlesungszeit 
des Folgesemesters, spätestens aber bis 
zum Ende des Folgesemesters stattfinden 
(2. Prüfungszeitraum). 3Die Termine für die 
einzelnen Klausuren werden rechtzeitig vor 
Beginn des jeweiligen Prüfungszeitraums 
elektronisch bekannt gegeben. 

§ 20 

Verfahren 

(1) Die Zwischenprüfung kann nur absolvie-
ren, wer in den Semestern, in denen er 
Leistungen für die Zwischenprüfung absol-
viert, im Studiengang Rechtswissenschaft 
an der Europa-Universität Viadrina immat-
rikuliert ist. 

(2) 1Studierende, die nicht seit dem ersten 
Fachsemester an der Europa-Universität 
Viadrina Rechtswissenschaft studieren, 
müssen rechtzeitig vor Ablegen der Zwi-
schenprüfungsleistungen beim Prüfungs-
ausschuss die Anerkennung von bisher er-
brachten Leistungen für die Zwischenprü-
fung beantragen. 2Die Leistungsnachweise 
sind dem Antrag in einfacher Kopie und auf 
Verlangen im Original oder in beglaubigter 
Kopie beizufügen. 3Die Entscheidung des 
Prüfungsausschusses über die Anerken-
nung soll rechtzeitig vor Prüfungsbeginn 
bekannt gegeben werden. 



§ 21 

Bestehen der Zwischenprüfung – Stu-
dienbeginn im Wintersemester 

1Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn 
die Studierenden bis zum Ende des dritten 
Fachsemesters sieben der in § 19 Abs. 2 
genannten Vorlesungsabschlussklausuren 
in den Hauptrechtsgebieten, die Vorle-
sungsabschlussklausur in einem Grundla-
genfach und eine bis zum Beginn der Vor-
lesungszeit des vierten Fachsemesters ab-
gegebene Hausarbeit für Anfängerinnen 
und Anfänger, wahlweise aus dem Zivil-
recht, dem Strafrecht oder dem Öffentli-
chen Recht, angefertigt haben, und diese 
Leistungen jeweils mit mindestens "ausrei-
chend" (4 Punkte) bewertet wurden. 2Zu 
den sieben Vorlesungsabschlussklausuren 
müssen zwei aus jedem Hauptrechtsgebiet 
gehören. 3Sofern mehr als eine Vorle-
sungsabschlussklausur in den Grundlagen-
fächern erfolgreich absolviert worden ist, 
zählt deren beste. 

§ 21a 

Bestehen der Zwischenprüfung – Stu-
dienbeginn im Sommersemester 

1Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn 
die Studierenden bis zum Ende des vierten 
Fachsemesters sieben der in § 19 Abs. 2 
genannten Vorlesungsabschlussklausuren 
in den Hauptrechtsgebieten, die Vorle-
sungsabschlussklausur in einem Grundla-
genfach und eine bis zum Beginn der Vor-
lesungszeit des vierten Fachsemesters ab-
gegebene Hausarbeit für Anfängerinnen 
und Anfänger, wahlweise aus dem Zivil-
recht, dem Strafrecht oder dem Öffentli-
chen Recht, angefertigt haben, und diese 
Leistungen jeweils mit mindestens "ausrei-
chend" (4 Punkte) bewertet wurden. 2Zu 
den sieben Vorlesungsabschlussklausuren 
müssen zwei aus jedem Hauptrechtsgebiet 
gehören. 3Sofern mehr als eine Vorle-
sungsabschlussklausur in den Grundlagen-
fächern erfolgreich absolviert worden ist, 
zählt deren beste. 

§ 22 

Wiederholung  
der Zwischenprüfungsleistungen 

(1) 1Wenn einzelne Prüfungsleistungen 
nicht bestanden sind oder als nicht bestan-
den gelten, können sie wiederholt werden, 
Vorlesungsabschlussklausuren jedoch nur 
nach Maßgabe des Abs. 2. 2Hausarbeiten 
für Anfängerinnen und Anfänger können bis 
zum Beginn der Vorlesungszeit des fünften 
Fachsemesters wiederholt werden. 

(2) 1Eine Wiederholung der zur Zwischen-
prüfung gehörenden Vorlesungsabschluss-
klausuren ist bis spätestens zum Ende des 
unmittelbar nachfolgenden Semesters 
möglich (2. Prüfungszeitraum). 2Darüber 
hinaus können nicht bestandene Vorle-
sungsabschlussklausuren in den Folgese-
mestern nachgeholt werden, spätestens 
aber im fünften Fachsemester bei Studien-
beginn im Wintersemester bzw. im sechs-
ten Fachsemester bei Studienbeginn im 
Sommersemester. 3Für jeden Prüfungster-
min ist eine Anmeldung gemäß § 23 erfor-
derlich. 

(3) 1Studierenden, die das Überschreiten 
der in den Abs. 1 und 2 festgelegten Prü-
fungsfristen nicht zu vertreten haben, ge-
währt der Prüfungsausschuss auf Antrag, 
dem entsprechende Nachweise zur Glaub-
haftmachung beizufügen sind, eine ange-
messene Verlängerung. 2Bei krankheitsbe-
dingter Fristüberschreitung ist ein fachärzt-
liches Zeugnis vorzulegen. 3Der Prüfungs-
ausschuss kann darüber hinaus die Vor-
lage eines amtsärztlichen Zeugnisses ver-
langen. 

§ 23 

Anmeldung zu den Prüfungsleistungen 

(1) 1Zu den Vorlesungsabschlussklausu-
ren, auch in den Fällen des § 22 Abs. 2 
Satz 1 und 2, haben sich die Studierenden 
innerhalb der Meldefrist beim Prüfungsamt 
elektronisch anzumelden. 2Die Meldefrist 
wird rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen 
Prüfungszeitraumes elektronisch bekannt 
gegeben. 3Einer Anmeldung zu den Haus-
arbeiten für Anfängerinnen und Anfänger 



bedarf es nicht. 

(2) 1Nach Ablauf der Meldefrist ist die An-
meldung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 10 der Ge-
bührenordnung der Stiftung Europa-Uni-
versität Viadrina in der jeweils geltenden 
Fassung gebührenpflichtig und in der Regel 
bis zu einer Woche vor dem konkreten Prü-
fungstermin möglich. 2Säumige Studie-
rende tragen in diesem Fall das Risiko, aus 
organisatorischen Gründen nicht an einer 
Prüfung teilnehmen zu können. 

(3) 1Nach erfolgreicher Anmeldung sind die 
Studierenden zu der von ihnen gewählten 
Prüfung zugelassen. 2Bei einer elektroni-
schen Anmeldung haben sie sich zum spä-
teren Nachweis eine Anmeldebescheini-
gung aufzubewahren. 3Können sie sich 
nicht zu Prüfungen anmelden, erhalten sie 
auf Verlangen vom Prüfungsamt einen 
Nachweis in Textform darüber, dass die 
Anmeldung nicht möglich war. 

(4) Bei fehlender Anmeldung ist eine Teil-
nahme an der betreffenden Prüfung ausge-
schlossen; eine trotzdem erbrachte Prü-
fungsleistung wird nicht bewertet. 

(5) Studierende müssen sich bei Prüfun-
gen, die nicht in Form der häuslichen An-
fertigung der Prüfungsleistung erfolgen, 
durch Vorlage des Studierendenausweises 
in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis 
mit Lichtbild ausweisen können. 

(6) 1Die zugelassenen Hilfsmittel bestimmt 
die jeweilige Prüferin oder der jeweilige 
Prüfer. 2Sie sind rechtzeitig und in ange-
messener Form bekanntzugeben. 

§ 24 

Bewertung der Prüfungsleistung 

(1) 1Die Prüfungsleistungen werden von ei-
ner Prüferin oder einem Prüfer bewertet. 
2Wird die betreffende Prüfungsleistung 
nicht mit mindestens „ausreichend“ 
(4 Punkte) bewertet, bestimmt der Prü-
fungsausschuss auf Vorschlag der Aufga-
benstellerin bzw. des Aufgabenstellers eine 
zweite Prüferin bzw. einen zweiten Prüfer 
für die Bewertung dieser betreffenden Prü-
fungsleistung. 3Die Bewertung erfolgt nach 

den Regelungen des § 12. 

(2) 1Nach Abschluss der Bewertung erhal-
ten die Studierenden Gelegenheit, die Vor-
lesungsabschlussklausuren und die Haus-
arbeiten benotet abzuholen. 2Erfolgt die 
Abholung nicht innerhalb von drei Jahren, 
können die Arbeiten vernichtet werden. 
3Die Frist beginnt mit Abschluss des Jah-
res, in dem die Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. 

§ 25 

Verpflichtende Studienfachberatung 

(1) 1Studierende, die das Überschreiten der 
in § 22 Abs. 1 und 2 angegebenen Fristen 
zu vertreten haben, sind verpflichtet, an ei-
ner Studienfachberatung gemäß §§ 21 
Abs. 2 Satz 2 und 20 Abs. 3 Satz 1 BbgHG 
teilzunehmen. 2§ 22 Abs. 3 bleibt davon un-
berührt. 

(2) 1Ziel der verpflichtenden Studienfachbe-
ratung nach Abs. 1 ist der Abschluss einer 
Studienverlaufsvereinbarung zwischen der 
oder dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses und der oder dem Studierenden 
unter angemessener Berücksichtigung ih-
rer oder seiner persönlichen Situation. 2Die 
Studienverlaufsvereinbarung soll bis zum 
Ende der Vorlesungszeit des Semesters, 
das auf den Fristablauf gemäß § 22 Abs. 1 
und 2 folgt, spätestens jedoch zum Ende 
dieses Semesters, abgeschlossen werden. 

(3) 1Die Vereinbarung basiert auf der Ana-
lyse des bisherigen Studienverlaufs und 
enthält mindestens Angaben zu folgenden 
Punkten: 

1. Übersicht der noch fehlenden Prü-
fungsleistungen für das Bestehen der 
Zwischenprüfung nach § 21, 

2. Fristen, innerhalb derer die noch feh-
lenden Prüfungsleistungen zu erbrin-
gen sind; dabei ist die Regelerbringung 
von höchstens der regulären Gesamt-
summe der Semesterwochenstunden-
zahl in Vollzeitsemestern bzw. in Stu-
dienjahren eines Teilzeitstudiums zu 
beachten. 



3. Hinweis, dass die Nichteinhaltung der 
Studienverlaufsvereinbarung die Ex-
matrikulation gemäß § 14 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 2 BbgHG zur Folge hat. 

2Sofern sich aus der Analyse des Studien-
verlaufs die Notwendigkeit weiterer zur För-
derung des weiteren Studienverlaufs ge-
eigneter Maßnahmen gemäß § 20 Abs. 3 
Satz 3 BbgHG ergibt, sind diese in der Stu-
dienverlaufsvereinbarung ebenfalls festzu-
halten. 

(4) 1Die verpflichtende Studienfachbera-
tung findet in Form eines persönlichen Ge-
sprächs statt. 2Zur Vorbereitung auf dieses 
Gespräch kann die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses die Studienfach-
beraterinnen oder -berater der Fakultät um 
Unterstützung bitten. 3Das betrifft insbe-
sondere die Analyse des bisherigen Studi-
enverlaufs und die Feststellung der für die 
Zwischenprüfung noch fehlenden Prü-
fungsleistungen sowie der Maßnahmen ge-
mäß § 20 Abs. 3 Satz 3 BbgHG. 

(5) 1Studierende werden während des auf 
das Fristende gemäß § 22 Abs. 1 und 2 fol-
genden Semesters elektronisch zur ver-
pflichtenden Studienfachberatung eingela-
den. 2Mit der Einladung ist bereits darauf 
hinzuweisen, dass gemäß § 14 Abs. 5 
Satz 2 Nr. 2 BbgHG die Exmatrikulation 
von Amts wegen erfolgt, wenn: 

- Studierende ohne unverzüglich nach-
gewiesenen triftigen Grund nicht bis 
zum Ende der Frist nach Abs. 2 Satz 2 
zur Studienfachberatung erscheinen, 

- Studierende den Abschluss der aus der 
Studienfachberatung folgenden Studi-
enverlaufsvereinbarung ablehnen oder 

- Studierende die in der Studienverlaufs-
vereinbarung festgelegten Anforderun-
gen gemäß Abs. 3 ohne unverzüglich 
nachgewiesenen triftigen Grund nicht 
erfüllen. 

(6) 1Im Falle des Nichterscheinens zur ver-
pflichtenden Studienfachberatung oder der 
Nichteinhaltung der Studienverlaufsverein-
barung aus triftigem Grund ist der Nach-
weis des triftigen Grundes unverzüglich 
und in schriftlicher Form gegenüber dem 

Prüfungsausschuss zu erbringen. 2Im Falle 
von Krankheit als triftigem Grund ist ein 
amtsärztliches Zeugnis vorzulegen. 3Die 
Berücksichtigung sonstiger triftiger Gründe 
muss schriftlich und unter Vorlage entspre-
chender Nachweise zur Glaubhaftmachung 
beim Prüfungsausschuss beantragt wer-
den. 4Erkennt der Prüfungsausschuss den 
geltend gemachten Grund an, ist ein neuer 
Termin für eine verpflichtende Studienfach-
beratung zu vergeben oder eine neue Stu-
dienverlaufsvereinbarung abzuschließen. 
5Der Prüfungsausschuss kann seine Ent-
scheidungskompetenz auf seine Vorsit-
zende oder seinen Vorsitzenden übertra-
gen. 

(7) 1Die Studienverlaufsvereinbarung ist in 
zwei Ausfertigungen von der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses und 
den Studierenden zu unterzeichnen. 2Eine 
Ausfertigung erhält die oder der Studie-
rende. 

(8) 1Eine Exmatrikulation gemäß § 14 
Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BbgHG erfolgt, wenn: 

- Studierende den Abschluss einer Studi-
enverlaufsvereinbarung ablehnen, 

- Studierende keine Studienverlaufsver-
einbarung innerhalb der Frist des Abs. 2 
Satz 2 abschließen, 

- Studierende auch nach Ablauf einer in 
der Studienverlaufsvereinbarung fest-
gelegten Frist nicht die für das erfolgrei-
che Bestehen der Zwischenprüfung er-
forderlichen Prüfungsleistungen ein-
schließlich der Maßnahmen nach 
Abs. 3 Satz 2 erworben bzw. erfüllt und 
gegenüber dem Prüfungsamt nachge-
wiesen haben. 

2Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung 
der Frist von den Studierenden nach Maß-
gabe des Abs. 6 nicht zu vertreten ist. 

§ 26 

Zeugnis 

1Über die bestandene Zwischenprüfung 
wird auf Antrag an das Prüfungsamt ein 
Zeugnis ausgestellt. 2Das Zeugnis ist von 



der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen. 3Es enthält 
neben dem Ausstellungsdatum auch das 
Datum der letzten Prüfungsleistung. 

IV. Hauptstudium und Bestimmungen 
für studienbegleitende Leistungs-
kontrollen 

§ 27 

Inhalt des Hauptstudiums 

Das Hauptstudium dient dem ergänzenden 
Studium der Pflichtfächer, dem Erwerb von 
Schlüsselqualifikationen im Sinne von § 5a 
Abs. 3 Satz 1 DRiG sowie weiterer Zu-
satzqualifikationen. 

§ 28 

Schlüssel- und Zusatzqualifikationen 

(1) 1Die Lehrveranstaltungen des Hauptstu-
diums werden durch solche ergänzt, die 
den Schlüssel- oder den Zusatzqualifikatio-
nen zuzurechnen sind. 2Das Wissen, das in 
diesen Lehrveranstaltungen vermittelt wird, 
ist nicht Gegenstand der ersten juristischen 
Prüfung. 3Der Nachweis der Teilnahme an 
solchen Lehrveranstaltungen ist jedoch Vo-
raussetzung für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung der universitären Schwer-
punktbereichsprüfung. 4Für Schlüsselquali-
fikationen ist der Nachweis auch für die Zu-
lassung zur staatlichen Pflichtfachprüfung 
nach § 6 Abs. 1 Nr. 6 BbgJAG erforderlich. 

(2) 1Die nachzuweisende Gesamtstunden-
zahl aus dem Bereich der Schlüssel- und 
der Zusatzqualifikationen muss insgesamt 
acht Semesterwochenstunden betragen. 
2Der Anteil aus dem Bereich der Schlüssel-
qualifikationen an dieser Gesamtstunden-
zahl muss mindestens vier und darf höchs-
tens sechs Semesterwochenstunden, der 
Anteil aus dem Bereich der Zusatzqualifika-
tionen muss mindestens zwei und darf 
höchstens vier Semesterwochenstunden 
betragen. 

(3) 1Als Angebote im Bereich der Schlüssel-
qualifikationen kommen insbesondere Ver-

tragsgestaltung, außergerichtliche Konflikt-
lösung und Mediation, Rhetorik, Verhand-
lungsmanagement, Vernehmungslehre, 
anwaltliche Tätigkeit und Moot-Court-Ver-
anstaltungen in Betracht. 2Im Nachweis 
über die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Veranstaltung aus dem Bereich der Schlüs-
selqualifikationen ist die Art der erbrachten 
Prüfungsleistung anzugeben. 3Leistungs-
nachweise zum Erwerb von Schlüsselqua-
lifikationen können bei Gleichwertigkeit 
auch im Rahmen eines Auslandsaufent-
halts an einer ausländischen Universität er-
bracht werden. 

(4) 1Im Bereich der Zusatzqualifikationen 
müssen zwei und können vier Semesterwo-
chenstunden durch den erfolgreichen Be-
such einer fremdsprachigen rechtswissen-
schaftlichen Lehrveranstaltung oder eines 
rechtswissenschaftlich ausgerichteten 
Sprachkurses nachgewiesen werden 
(Fremdsprachenkompetenz i.S.v. § 5a 
Abs. 2 Satz 2 DRiG). 2Der Nachweis dieser 
Leistung kann bei Gleichwertigkeit auch 
durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 
fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen 
Lehrveranstaltung an einer ausländischen 
Universität im Rahmen eines Auslandsauf-
enthalts erbracht werden. 

(5) 1Im Bereich der Zusatzqualifikationen 
können zwei Semesterwochenstunden 
durch den erfolgreichen Besuch einer fakul-
tätsübergreifenden universitären Lehrver-
anstaltung erbracht werden. 2Grundlagen-
veranstaltungen der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät und der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät können nach Be-
schluss des Prüfungsausschusses als fa-
kultätsübergreifendes Lehrangebot ausge-
wiesen werden. 3Die fakultätsübergreifen-
den Lehrveranstaltungen müssen ansons-
ten eine sinnvolle Ergänzung des gewähl-
ten Schwerpunktbereichs darstellen. 4Sie 
können auch an einer ausländischen Uni-
versität im Rahmen eines Auslandsaufent-
halts absolviert werden. 

(6) Ob eine Lehrveranstaltung im Bereich 
der Zusatzqualifikationen die Vorausset-
zungen von Abs. 4 oder Abs. 5 erfüllt, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss auf An-
trag der Studierenden und im Fall des 
Abs. 5 Satz 3 nach Stellungnahme der Ko-



ordinatorin oder des Koordinators des be-
treffenden Schwerpunktbereichs. 

(7) 1Schlüsselqualifikationen werden über 
handlungs- und erfahrungsorientierte Lehr- 
bzw. Lernmethoden mit einem Fokus auf 
exemplarischen Situationsanalysen, prakti-
schen Übungen, Rollenspielen und deren 
Reflexion vermittelt und können daher nicht 
im Selbststudium erworben werden. 2Das 
Erlernen der juristischen Fachsprache 
kann, insbesondere hinsichtlich der aktiven 
Sprachkompetenz, unter Anleitung durch 
muttersprachlich bzw. muttersprachs-adä-
quat qualifizierte Dozierende, nicht durch 
ein Selbststudium ersetzt werden. 3Voraus-
setzung für den Nachweis der Teilnahme in 
den Lehrveranstaltungen im Bereich der 
Schlüsselqualifikationen sowie zum Erwerb 
der Fremdsprachenkompetenz nach Abs. 4 
ist daher neben dem Erbringen der jeweili-
gen Prüfungsleistung, dass die Studieren-
den grundsätzlich vollständig an der Lehr-
veranstaltung teilgenommen haben. 

§ 29 

Leistungskontrollen 

Durch studienbegleitende Leistungskon-
trollen in den drei Hauptrechtsgebieten wei-
sen die Studierenden nach, dass sie im 
Hauptstudium die für die staatliche Pflicht-
fachprüfung notwendigen Kenntnisse er-
worben haben und diese auf juristische 
Sachverhalte anzuwenden verstehen. 

§ 30 

Durchführung und Anmeldung  
zu den Prüfungsleistungen 

(1) 1Leistungskontrollen finden im Rahmen 
von Übungen und als Falllösungshausar-
beiten für Fortgeschrittene statt, die jedes 
Semester im Zivilrecht, Strafrecht und Öf-
fentlichen Recht angeboten werden. 2Die 
Übungen bestehen aus Fallbesprechungen 
und Falllösungsklausuren. 

(2) Klausuren werden im Rahmen jeder 
Übung innerhalb der Vorlesungszeit wie-
derholt; Hausarbeiten werden in der vorle-
sungsfreien Zeit angeboten. 

(3) 1Zu den Klausuren im Rahmen der 
Übung haben sich die Studierenden inner-
halb der Meldefrist beim Prüfungsamt elekt-
ronisch anzumelden. 2Die Meldefrist wird 
rechtzeitig zu Beginn der Vorlesungszeit 
des jeweiligen Semesters elektronisch be-
kannt gegeben. 3Für jede im Rahmen der 
Übung angebotene Klausur ist eine sepa-
rate Anmeldung erforderlich. 4§ 23 Abs. 3 
bis 6 gelten entsprechend. 5Einer Anmel-
dung zu den Falllösungshausarbeiten für 
Fortgeschrittene bedarf es nicht. 

(4) 1Die Bearbeitungszeit für die Klausuren 
beträgt mindestens 180 Minuten. 2Die Be-
arbeitungszeit der Klausuren wird von den 
Dozierenden zu Beginn der Übung elektro-
nisch bekannt gegeben. 3Die Bearbeitungs-
zeit für die Falllösungshausarbeiten wird 
vom Prüfungsausschuss, der diese Kom-
petenz auf seine Vorsitzende oder seinen 
Vorsitzenden übertragen kann, festgelegt 
und elektronisch vor Themenausgabe be-
kannt gegeben. 4§ 19 Abs. 4 Satz 5 bis 8 
gelten entsprechend. 

§ 31 

Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme an den Übungen setzt vo-
raus, dass die Studierenden die Zwischen-
prüfung oder zwei der dem jeweiligen 
Hauptrechtsgebiet zugeordneten Vorle-
sungsabschlussklausuren oder eine dieser 
Klausuren und eine Hausarbeit für Anfän-
gerinnen und Anfänger aus dem jeweiligen 
Hauptrechtsgebiet bestanden haben. 

§ 32 

Bestehen der Leistungskontrollen  
und Bewertung der Teilleistungen 

(1) 1Die Leistungskontrollen sind bestan-
den, wenn in jedem Hauptrechtsgebiet eine 
Hausarbeit für Fortgeschrittene und in der 
Übung zwei Klausuren in beliebigen Se-
mestern mit Erfolg, d.h. mindestens mit der 
Bewertung „ausreichend“ (4 Punkte), ange-
fertigt wurden. 2In der Übung im Öffentli-
chen Recht müssen die zwei Klausuren in 
verschiedenen Teilrechtsgebieten angefer-



tigt werden. 3Eine Wiederholung zur Noten-
verbesserung ist möglich. 

(2) 1Für die Bewertung der Teilleistungen 
der Leistungskontrolle bestimmt die Aufga-
benstellerin oder der Aufgabensteller die 
Prüferinnen oder Prüfer; § 10 Abs. 2 Satz 2 
gilt entsprechend. 2Für die Bewertung gilt 
§ 24 Abs. 1 entsprechend. 

(3) 1Benotete Klausuren der Übungen und 
Falllösungshausarbeiten, die nicht inner-
halb von drei Jahren abgeholt werden, kön-
nen vernichtet werden. 2Die Frist beginnt 
mit Abschluss des Jahres, in dem die Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. 

§ 33 

Bekanntgabe der Ergebnisse 

1Die Ergebnisse der Klausuren in den 
Übungen und der Hausarbeiten für Fortge-
schrittene werden elektronisch bekannt ge-
geben. 2Verantwortlich für die Eintragung 
ist die Aufgabenstellerin oder der Aufga-
bensteller. 3Die Eintragung erfolgt nur für 
Studierende, die die Teilnahmevorausset-
zungen nach § 31 vor der jeweiligen Klau-
sur im Rahmen der Übung erfüllt haben. 

V. Schwerpunktbereichsstudium und  
-prüfung 

§ 34 

Regelungsgegenstand 

(1) Das universitäre Schwerpunktbereichs-
studium dient der Ergänzung und Vertie-
fung der mit ihr zusammenhängenden 
Pflichtfächer sowie der Vermittlung interdis-
ziplinärer und internationaler Bezüge des 
Rechts. 

(2) 1Die universitäre Schwerpunktbereichs-
prüfung ergänzt die staatliche Pflichtfach-
prüfung. 2Beide Prüfungen sind notwendige 
Bestandteile der ersten juristischen Prü-
fung. 

(3) Wer an einer anderen Hochschule im 
Geltungsbereich des Deutschen Richterge-

setzes die universitäre Schwerpunktbe-
reichsprüfung endgültig nicht bestanden 
hat, kann diese Prüfung an der Europa-Uni-
versität Viadrina nicht wiederholen. 

§ 35 

Dauer und Gliederung  
des Schwerpunktbereichsstudiums 

(1) 1Die belegten Lehrveranstaltungen im 
Rahmen des Schwerpunktbereichs müs-
sen 14 Semesterwochenstunden ein-
schließlich Seminarveranstaltungen errei-
chen. 2Lehrveranstaltungen sind so anzu-
bieten, dass der Schwerpunktbereich re-
gelmäßig im sechsten und siebten Fachse-
mester absolviert werden kann. 

(2) 1Die Lehrveranstaltungen aus dem 
Pflichtteil der Schwerpunktbereiche werden 
in einem zweisemestrigen Turnus angebo-
ten. 2Das Angebot im Pflichtteil und im 
Wahlpflichtteil muss im Zeitraum von zwei 
Semestern Lehrveranstaltungen im Um-
fang von mindestens 14 Semesterwochen-
stunden umfassen. 3Das Lehrangebot im 
Pflichtteil soll mindestens vier und höchs-
tens acht Semesterwochenstunden betra-
gen. 4Die Lehrveranstaltungen sollen je-
weils drei Semester im Voraus angekündigt 
werden. 

§ 36 

Struktur der universitären  
Schwerpunktbereichsprüfung 

1Die universitäre Schwerpunktbereichsprü-
fung dokumentiert den erfolgreichen Ab-
schluss des Studiums im Schwerpunktbe-
reich. 2Sie besteht aus einer Hausarbeit 
und einer mündlichen Prüfung. 

§ 37 

Prüfungsfächer 

(1) 1Die universitäre Prüfung des von den 
Studierenden bestimmten Schwerpunktbe-
reichs gemäß Abs. 3 erstreckt sich auf die 
in der Anlage 3 zu dieser Studien- und Prü-
fungsordnung aufgeführten Rechtsgebiete 



oder Lehrveranstaltungen. 2Die dortige Auf-
zählung der Wahlpflicht-Lehrveranstaltun-
gen bzw. der Ergänzungsfächer im 
Schwerpunktbereich 1 ist nicht abschlie-
ßend. 

(2) 1Der jeweilige Prüfungsgegenstand 
muss sich am tatsächlichen Lehrangebot 
der Universität orientieren. 2Die Hausarbeit 
und die mündliche Prüfung können sich auf 
Inhalte sowohl des Pflichtteils als auch des 
Wahlpflichtteils des von den Studierenden 
gewählten Schwerpunktbereichs beziehen. 
3Zum Prüfungsgegenstand gehören stets 
auch die Inhalte der staatlichen Pflichtfach-
prüfung nach § 3 BbgJAO, soweit sie mit 
dem jeweiligen Schwerpunktbereich im Zu-
sammenhang stehen. 

(3) 1Schwerpunktbereiche der Juristischen 
Fakultät sind: 

1. Privat- und Wirtschaftsrecht (Schwer-
punktbereich 1); 

2. Strafrecht (Schwerpunktbereich 2); 

3. Völkerrecht (Schwerpunktbereich 3); 

4. Staat und Verwaltung (Schwerpunkt-
bereich 4); 

5. Europarecht (Schwerpunktbereich 5); 

6. Polnisches Recht (Schwerpunktbe-
reich 6); 

7. Medienrecht (Schwerpunktbereich 7); 

8. Ausländisches und Internationales 
Recht (Schwerpunktbereich 8). 

2Die den Schwerpunktbereichen zugeord-
neten Lehrveranstaltungen ergeben sich 
aus der Anlage 3 zu dieser Studien- und 
Prüfungsordnung. 

(4) Der Fakultätsrat bestimmt für jeden 
Schwerpunktbereich eine Hochschullehre-
rin oder einen Hochschullehrer als Koordi-
natorin oder Koordinator und eine Stellver-
treterin oder einen Stellvertreter. 

§ 38 

Bestimmung des Schwerpunktbereichs 

1Mit der Anmeldung zur Hausarbeit bestim-
men die Studierenden verbindlich den von 
ihnen gewählten Schwerpunktbereich. 2Die 
Bestimmung des Schwerpunktbereichs 
setzt voraus, dass die Studierenden 

1. das Grundstudium erfolgreich mit der 
Zwischenprüfung abgeschlossen ha-
ben, 

2. die Leistungskontrolle (§ 29) aus dem 
bzw. einem dem Schwerpunktbereich 
zuzuordnenden Hauptrechtsgebiet be-
standen haben, 

3. mit Erfolg an einem Seminar in einem 
beliebigen Schwerpunktbereich (§ 39 
Abs. 3) teilgenommen haben und 

4. in dem Semester, in dem die Hausar-
beit bearbeitet wird, im Studiengang 
Rechtswissenschaft an der Europa-
Universität Viadrina immatrikuliert sind. 

3Die Zuordnung der Hauptrechtsgebiete zu 
den Schwerpunktbereichen ergibt sich aus 
der Anlage 4 zu dieser Studien- und Prü-
fungsordnung. 

§ 39 

Hausarbeit 

(1) 1Die Hausarbeit soll den Studierenden 
die Gelegenheit geben darzutun, dass sie 
fähig sind, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist im Rahmen eines Schwerpunktbe-
reichs wissenschaftlich zu arbeiten, sich ein 
selbstständiges Urteil zu bilden und ihre Er-
gebnisse sachgerecht darzustellen. 2Die 
Hausarbeit kann von jeder prüfungsberech-
tigten Hochschullehrerin oder jedem prü-
fungsberechtigten Hochschullehrer der Ju-
ristischen Fakultät ausgegeben werden so-
wie von den an der Fakultät lehrenden Pri-
vatdozentinnen oder Privatdozenten oder 
Honorarprofessorinnen oder Honorarpro-
fessoren, die die Voraussetzungen des 
§ 21 Abs. 5 BbgHG erfüllen. 3Andere Do-
zierende können nur gemeinsam mit den in 
Satz 2 erwähnten Aufgabenstellerin oder 
Aufgabensteller sein. 

(2) 1Die Bearbeitungszeit für die Hausarbeit 



beträgt sechs Wochen.4 2Die Studierenden 
bestimmen den Zeitpunkt der Themenaus-
gabe nach individueller Absprache mit der 
Aufgabenstellerin oder dem Aufgabenstel-
ler. 3Die Bearbeitung kann sowohl in der 
Vorlesungszeit als auch in der vorlesungs-
freien Zeit erfolgen. 4Die Studierenden fer-
tigen die Hausarbeit außerhalb eines Semi-
nars an. 5Die Hausarbeit ist grundsätzlich in 
deutscher Sprache anzufertigen. 6Im Ein-
zelfall kann mit Einverständnis der Gutach-
terinnen oder Gutachter und mit Zustim-
mung der oder des Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses auch eine englischspra-
chige Hausarbeit und im Schwerpunktbe-
reich 6 (Polnisches Recht) auch eine pol-
nischsprachige Hausarbeit zugelassen 
werden. 

(3) 1Die Anmeldung zur Hausarbeit setzt 
voraus, dass die Studierenden zuvor mit 
Erfolg an einem Seminar in einem beliebi-
gen Schwerpunktbereich, nachgewiesen 
durch eine mit mindestens „ausreichend“ 
(4 Punkte) bewertete Seminararbeit5, teil-
genommen haben; für den Schwerpunktbe-
reich 7 „Medienrecht“ gilt die Sonderrege-
lung in § 52 Abs. 1. 2Die Bearbeitungszeit 
für die Seminararbeit wird von der Aufga-
benstellerin oder dem Aufgabensteller fest-
gelegt und vor Ausgabe des Themas be-
kannt gegeben. 3Für die Bewertung der Se-
minararbeit bestimmt die Aufgabenstellerin 
oder der Aufgabensteller die zuständigen 
Prüferinnen oder Prüfer. 4Für die Bewer-
tung gilt § 24 Abs. 1 entsprechend. 5Beno-
tete Seminararbeiten, die nicht innerhalb 
von drei Jahren abgeholt werden, können 
vernichtet werden. 6Die Frist beginnt mit 
Abschluss des Jahres, in dem die Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. 7Der Se-
minararbeit fügen die Studierenden eine 
von ihnen unterschriebene Erklärung bei, 
dass sie die Arbeit selbstständig verfasst 
und ausschließlich die angegebenen Quel-
len und Hilfsmittel verwendet sowie aus 
diesen entnommene Gedanken und For-
mulierungen in angemessener Form ge-
kennzeichnet haben; § 19 Abs. 4 Satz 6 bis 

 

4  Empfehlung: Der Umfang des Textes der Hausarbeit 
einschließlich der Fußnoten, aber ohne Leerzeichen 
soll 80.000 Zeichen umfassen. Nicht davon erfasst sind 
diejenigen Zeichen, die die vorangestellte Gliederung 
und das Literaturverzeichnis betreffen. 

8 gelten entsprechend. 

(4) 1Das Thema der Hausarbeit kann sich 
inhaltlich auf alle Pflichtteile und Wahl-
pflichtteile des Schwerpunktbereichs er-
strecken, den die Studierenden gewählt ha-
ben. 2Es darf mit dem Thema der Seminar-
arbeit nach Abs. 3 oder einer Bachelorar-
beit nach der Prüfungsordnung für den „Ba-
chelor des deutschen Rechts“ nicht über-
einstimmen oder diesem ähneln. 3Eine Be-
treuung durch die Aufgabenstellerin oder 
den Aufgabensteller während der Bearbei-
tungszeit der Hausarbeit ist, mit Ausnahme 
einer Erläuterung bei der Vergabe des The-
mas, unzulässig. 

(5) 1Die Anmeldung zur Hausarbeit erfolgt 
gegenüber der Aufgabenstellerin oder dem 
Aufgabensteller. 2Vor der Ausgabe des 
Themas ist der Aufgabenstellerin oder dem 
Aufgabensteller die Erfüllung der Voraus-
setzungen nach Abs. 3 und nach § 38 
Satz 2 durch eine Bescheinigung des Prü-
fungsamtes nachzuweisen. 3Der Prüfungs-
ausschuss, der diese Kompetenz auf seine 
Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden 
übertragen kann, bestellt die Aufgabenstel-
lerin oder den Aufgabensteller als Erstprü-
ferin oder Erstprüfer. 

(6) 1Die Aufgabenstellerin oder der Aufga-
bensteller teilt unverzüglich nach Ausgabe 
des Themas an die Studierenden dem Prü-
fungsamt schriftlich das Thema der Haus-
arbeit und den Bearbeitungsbeginn mit. 
2Zugleich schlägt sie oder er dem Prüfungs-
ausschuss die Bestellung der Zweitprüferin 
oder des Zweitprüfers (§ 40 Abs. 3) vor. 
3Über den Vorschlag entscheidet der Prü-
fungsausschuss, der diese Kompetenz auf 
seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzen-
den übertragen kann. 4Ist Aufgabenstellerin 
oder Aufgabensteller eine Privatdozentin 
oder ein Privatdozent oder eine Honorar-
professorin oder ein Honorarprofessor, soll 
Zweitprüferin oder Zweitprüfer eine haupt-
amtlich an der Fakultät tätige Hochschul-

5  Empfehlung: Der Umfang des Textes der Seminararbeit 
einschließlich der Fußnoten, aber ohne Leerzeichen 
soll 40.000 Zeichen umfassen. Nicht davon erfasst sind 
diejenigen Zeichen, die die vorangestellte Gliederung 
und das Literaturverzeichnis betreffen. 



lehrerin oder ein hauptamtlich an der Fakul-
tät tätiger Hochschullehrer sein. 

§ 40 

Abgabe und Bewertung der Hausarbeit 

(1) 1Studierende haben die Hausarbeit in 
ausgedruckter und in elektronischer Form 
innerhalb der in § 39 Abs. 2 festgelegten 
Frist bei der Aufgabenstellerin oder dem 
Aufgabensteller abzugeben. 2Die elektroni-
sche Version muss eine Prüfung auf Plagiat 
mit der von der Juristischen Fakultät einge-
setzten Software erlauben. 

(2) 1Der Hausarbeit fügen die Studierenden 
eine eigenhändig unterschriebene Versi-
cherung an Eides statt bei, dass die Arbeit 
selbstständig und ausschließlich unter Ver-
wendung zulässiger Hilfsmittel erbracht 
wurde. 2Die eidesstattliche Versicherung ist 
in der im Anhang 1 abgedruckten Form der 
Erklärung einzureichen. 3Fehlt diese Versi-
cherung oder ist sie zwar vorhanden, ent-
spricht sie jedoch nicht der Wahrheit, so 
kann die Hausarbeit nach Anhörung der 
oder des betroffenen Studierenden vom 
Prüfungsausschuss als nicht abgegeben 
bzw. mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet 
werden. 4Die Kompetenz zur Anhörung 
kann auf die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses übertra-
gen werden. 

(3) 1Die Hausarbeit ist von zwei Prüferinnen 
oder Prüfern in Form von Gutachten zu be-
werten. 2Erstprüferin oder Erstprüfer ist die 
Aufgabenstellerin oder der Aufgabenstel-
ler. 3§ 12 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Ergebnisse der Hausarbeit aus 
dem Erstgutachten und dem Zweitgutach-
ten sind dem Prüfungsamt durch die Erst-
prüferin oder den Erstprüfer spätestens drei 
Monate nach Abgabe der Hausarbeit mitzu-
teilen. 2In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Prüfungsausschuss, der diese 
Kompetenz auf seine Vorsitzende oder sei-
nen Vorsitzenden übertragen kann, die 
Frist um einen Monat verlängern. 

(5) 1Das Prüfungsamt teilt den Studieren-
den unverzüglich das Ergebnis der Bewer-

tung mit. 2Die Mitteilung kann durch elekt-
ronische Bekanntgabe erfolgen. 

§ 41 

Zulassung zur mündlichen Prüfung 

(1) 1Die Zulassung zur mündlichen Prüfung 
ist innerhalb der Meldefrist schriftlich beim 
Prüfungsamt zu beantragen. 2Die Zulas-
sung zur mündlichen Prüfung setzt voraus, 
dass Studierende 

1. die Vorlesungsabschlussklausur zur 
Vorlesung Europarecht mit mindestens 
„ausreichend“ (4 Punkte) bestanden 
haben, 

2. Lehrveranstaltungen des gewählten 
Schwerpunktbereichs im Umfang von 
mindestens 14 Semesterwochenstun-
den gemäß § 35 Abs. 1 belegt haben 
und 

3. erfolgreich an Lehrveranstaltungen im 
Bereich der Schlüssel- und Zusatzqua-
lifikationen gemäß § 28 teilgenommen 
haben. 

3Dem Zulassungsgesuch sind entspre-
chende Nachweise beizufügen. 

(2) Die Zulassung zur mündlichen Prüfung 
ist zu versagen, wenn 

1. ein Prüfungsverfahren bei einem Prü-
fungsamt an einer anderen Universität 
im Geltungsbereich des Deutschen 
Richtergesetzes anhängig ist oder 

2. die erste juristische Prüfung endgültig 
nicht bestanden wurde. 

(3) Die Entscheidung über die Zulassung ist 
den Studierenden vom Prüfungsamt 
schriftlich mitzuteilen; eine Ablehnung ist zu 
begründen. 

(4) 1Die zugelassenen Studierenden wer-
den zur mündlichen Prüfung durch das Prü-
fungsamt durch Mitteilung in elektronischer 
Form geladen. 2Zwischen dem Zeitpunkt 
der Zustellung der Ladung und dem Termin 
zur mündlichen Prüfung müssen mindes-
tens zwei Wochen liegen. 



§ 42 

Ablauf der mündlichen Prüfung 

(1) 1Die mündliche Prüfung wird von zwei 
Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rern, an deren Stelle andere Personen 
nach § 21 Abs. 5 BbgHG treten können, 
abgenommen, die Lehrveranstaltungen in 
dem jeweiligen Schwerpunktbereich hal-
ten. 2Die Namen der Prüferinnen oder Prü-
fer sowie die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden der Prüfungskommission bestimmt 
der Prüfungsausschuss. 3Der Prüfungsaus-
schuss kann diese Kompetenz auf seine 
Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden 
übertragen. 4Die Namen der Prüferinnen 
oder Prüfer gibt das Prüfungsamt den Stu-
dierenden mit der Ladung zur mündlichen 
Prüfung bekannt. 

(2) 1Die mündliche Prüfung kann als Einzel- 
oder Gruppenprüfung durchgeführt wer-
den. 2Bei einer Gruppenprüfung dürfen 
nicht mehr als vier Studierende geladen 
werden. 

(3) Die mündliche Prüfung soll für jeden 
Studierenden oder jede Studierende 30 Mi-
nuten dauern. 

(4) 1An der mündlichen Prüfung beteiligen 
sich beide Prüferinnen oder Prüfer. 2Die 
oder der Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion achtet darauf, dass die Studierenden 
in geeigneter Weise befragt werden. 3Ihr 
oder ihm obliegt die Aufrechterhaltung der 
Ordnung. 

(5) Die oder der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission soll im Studiengang Rechts-
wissenschaft eingeschriebenen Studieren-
den, insbesondere den zur Prüfung bereits 
zugelassenen, sowie mit der Ausbildung 
oder Prüfung von Juristinnen und Juristen 
befassten Personen gestatten, bei der 
mündlichen Prüfung zuzuhören. 

§ 43 

Inhalt und Bewertung  
der mündlichen Prüfung 

(1) 1Gegenstand der mündlichen Prüfung 

können sowohl die Lehrinhalte des Pflicht-
teils als auch des Wahlpflichtteils des von 
den Studierenden gewählten Schwerpunkt-
bereichs sein. 2Prüfungsfragen, die den 
Wahlpflichtteil eines Schwerpunktbereichs 
betreffen, müssen sich jeweils an den von 
den Studierenden tatsächlich belegten 
Lehrveranstaltungen orientieren. 

(2) 1Über die Bewertung der mündlichen 
Prüfung wird in Abwesenheit aller sonsti-
gen Beteiligten in gemeinsamer Beratung 
der Prüferinnen und Prüfer entschieden. 
2Jede Prüferin oder jeder Prüfer bewertet 
die gesamte mündliche Prüfung eines bzw. 
einer jeden Studierenden mit einer Note in 
Punktzahlen nach § 12 Abs. 2. 3Die münd-
liche Prüfungsnote wird gebildet, indem die 
Einzelnoten addiert und das Ergebnis 
durch die Anzahl der Prüferinnen und Prü-
fer geteilt wird. 

(3) Die Bewertung der mündlichen Prüfung 
wird den Studierenden nach der Schluss-
beratung verkündigt und auf Wunsch durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der 
Prüfungskommission erläutert. 

§ 44 

Verhinderung 

Können Studierende aus Gründen, die sie 
nicht zu vertreten haben, eine Hausarbeit 
oder mündliche Prüfung nicht oder nicht 
vollständig erbringen, so gilt ergänzend zu 
§ 13 Folgendes: 

1. Führt ein Grund dazu, dass die Haus-
arbeit nicht fristgerecht fertiggestellt 
werden kann, so ist der oder dem Stu-
dierenden nach Wegfall der Prüfungs-
verhinderung unverzüglich ein neues 
Thema durch die Aufgabenstellerin 
oder den Aufgabensteller zuzuteilen. 

2. Eine nicht oder nicht vollständig abge-
legte mündliche Prüfung ist nach Weg-
fall der Prüfungsverhinderung in vollem 
Umfang an einem vom Prüfungsamt zu 
bestimmenden Termin nachzuholen; 
Studierende können vom Prüfungsamt 
auf den nächsten regulären Prüfungs-
zeitraum verwiesen werden. 



3. Eine krankheitsbedingte Prüfungsver-
hinderung ist durch ein amtsärztliches 
Zeugnis nachzuweisen. 

§ 45 

Wiederholung, Freiversuch  
und Notenverbesserung 

(1) 1Wer in der Hausarbeit weniger als 
4 Punkte erreicht, kann diese einmal mit ei-
nem neuen Thema wiederholen. 2Für den 
Wiederholungsversuch kann ein anderer 
Schwerpunktbereich gewählt werden. 3§ 38 
gilt entsprechend. 4Eine nicht bestandene 
mündliche Prüfung kann einmal wiederholt 
werden. 5Fehlversuche in Hausarbeiten 
oder mündlichen Prüfungen im Rahmen 
der universitären Schwerpunktbereichsprü-
fung an anderen Hochschulen sind anzu-
rechnen. 

(2) 1Für Studierende, die die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung innerhalb der 
Regelstudienzeit abgelegt haben, gilt diese 
im Falle des Nichtbestehens als nicht unter-
nommen (Freiversuch). 2Eine im Freiver-
such bestandene Schwerpunktbereichs-
prüfung kann nur insgesamt und im selben 
Schwerpunktbereich zur Notenverbesse-
rung wiederholt werden. 3Der Prüfling ent-
scheidet, welches Prüfungsergebnis gelten 
soll. 4Wird binnen einer Woche nach dem 
Tag der mündlichen Prüfung keine Wahl 
getroffen, so gilt das bessere, bei gleichen 
Prüfungsergebnissen das frühere Prü-
fungsergebnis als gewählt. 

(3) Die Wiederholung der Prüfungsleistun-
gen muss sowohl im Falle des Nichtbeste-
hens als auch im Falle der Notenverbesse-
rung spätestens innerhalb von zwei Jahren 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses des 
vorangegangenen Versuches erfolgen. 

§ 46 

Einsicht in die Prüfungsakten 

1Studierende können nach Abschluss des 
Prüfungsverfahrens Einsicht in ihre Prü-
fungsunterlagen nehmen. 2Die Einsicht-
nahme erfolgt auf Antrag und ist nur inner-
halb eines Jahres nach Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses zulässig. 3In die Gut-
achten der Prüferinnen oder Prüfer zur 
Hausarbeit kann bereits nach Bekanntgabe 
ihrer Bewertung auf Antrag beim Prüfungs-
amt Einsicht genommen werden. 

§ 47 

Sondervorschriften  
für den Schwerpunktbereich 6 

(Polnisches Recht) 

An Stelle der §§ 38 - 46 gelten für Studium 
und Prüfung im Schwerpunktbereich 6 die 
Bestimmungen der §§ 48 - 50. 

§ 48 

Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

1Studium und Prüfung können nach Maß-
gabe der §§ 49 und 50 an der Fakultät für 
Recht und Verwaltung der Adam-Mickie-
wicz-Universität Poznań (UAM) oder im 
Collegium Polonicum (CP) oder einer ande-
ren öffentlichen polnischen Hochschule 
nach den dort für das Studium des Magis-
ters des polnischen Rechts (magis-
ter prawa) jeweils anwendbaren Bestim-
mungen durchgeführt werden. 2Die im Rah-
men des Studiums erbrachten Studienleis-
tungen, die 14 Semesterwochenstunden 
erreichen müssen, gelten als Lehrveran-
staltungen im Sinne von § 35. 

§ 49 

Vereinfachtes Prüfungsverfahren 
für Studierende mit polnischem  

Magistergrad 

(1) Der an der UAM oder einer anderen öf-
fentlichen polnischen Hochschule erwor-
bene Magistergrad (magister prawa) wird 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses als universi-
täre Schwerpunktbereichsprüfung im 
Schwerpunktbereich 6 anerkannt, wenn: 

1. das Grundstudium sowie eine Leis-
tungskontrolle (§ 29) erfolgreich abge-
schlossen wurden, 



2. der Besuch der in § 28 genannten Ver-
anstaltungen zu Schlüssel- und Zu-
satzqualifikationen nachgewiesen ist 
und 

3. die oder der Studierende an der Eu-
ropa- Universität Viadrina immatriku-
liert ist. 

(2) Die im polnischen Prüfungsverfahren 
erzielte Note wird wie folgt umgerechnet 
und als Gesamtnote der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung behandelt: 

Polnische Note  Deutsche Note 

(5) bardzo dobry 
mit Zusatz  
"celujący"  
(ausgezeichnet) 

sehr gut  
(18 Punkte) 

(5) bardzo dobry sehr gut  
(17 Punkte) 

(4+) dobry plus gut  
(14 Punkte) 

(4) dobry vollbefriedigend  
(11 Punkte) 

(3+) dostateczny 
plus 

befriedigend  
(8 Punkte) 

(3) dostateczny ausreichend  
(5 Punkte) 

§ 50 

Prüfungsverfahren für Studierende 
ohne polnischen Magistergrad 

(1) Die universitäre Schwerpunktbereichs-
prüfung im Schwerpunktbereich 6 kann 
auch durch eine Hausarbeit zum polni-
schen Recht und eine mündliche Prüfung 
absolviert werden. 

(2) 1Gegenstand der Hausarbeit ist ein 
Thema, das einem der Hauptrechtsgebiete 
(Zivilrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht) 
des polnischen Rechts zuzuordnen ist. 
2Den Studierenden wird empfohlen, hin-
sichtlich der nach § 35 erforderlichen 14 
Semesterwochenstunden insbesondere 

Lehrveranstaltungen zu diesem Haupt-
rechtsgebiet zu belegen. 3Für die Hausar-
beit gelten im Übrigen die §§ 38 - 40 ent-
sprechend. 

(3) 1Gegenstand der mündlichen Prüfung 
ist das von den Studierenden bei der An-
meldung zur mündlichen Prüfung unwider-
ruflich gewählte Hauptrechtsgebiet des pol-
nischen Rechts einschließlich rechtsver-
gleichender Aspekte. 2Die Prüfungsfragen 
müssen sich an den von den Studierenden 
tatsächlich belegten Lehrveranstaltungen 
orientieren. 3Für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung gilt § 41 entsprechend. 4§ 42 
gilt mit der Maßgabe, dass eine oder einer 
der Prüferinnen oder Prüfer polnische 
Hochschullehrerin oder polnischer Hoch-
schullehrer sein muss. 5§ 43 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. 

(4) Für Hausarbeit und mündliche Prüfung 
gelten die §§ 43 Abs. 3 sowie 44 - 46 ent-
sprechend. 

§ 51 

Sonderregelung für den  
Schwerpunktbereich 1  

(Privat- und Wirtschaftsrecht) 

(1) Der Schwerpunktbereich 1 (Privat- und 
Wirtschaftsrecht) besteht aus Kern- und Er-
gänzungsfächern, von denen die Studie-
renden Lehrveranstaltungen aus beiden in 
einem Umfang von insgesamt 14 Semes-
terwochenstunden, davon mindestens vier 
und höchstens acht Semesterwochenstun-
den aus den Kernfächern auswählen. 

(2) Für die mündliche Prüfung wählen die 
Studierenden aus den Kernfächern Prü-
fungsfächer in einem Umfang von insge-
samt vier Semesterwochenstunden aus, 
die vertieft geprüft werden, und aus den 
Kern- und Ergänzungsfächern weitere Prü-
fungsfächer in einem Umfang von insge-
samt sechs Semesterwochenstunden, in 
denen die Grundlagen geprüft werden. 



§ 52 

Sonderregelung für den  
Schwerpunktbereich 7 (Medienrecht) 

(1) Die Studierenden des Schwerpunktbe-
reichs 7 (Medienrecht) müssen abwei-
chend von § 39 Abs. 3 mit Erfolg an dem 
zum Pflichtteil gehörenden Seminar „Aktu-
elle Fragen des Medienrechts“ teilgenom-
men haben. 

(2) Die Studierenden müssen außerdem 
ein mindestens sechswöchiges Praktikum 
in einer Einrichtung gemäß der Zertifikats-
ordnung Medienrecht in der jeweils gelten-
den Fassung nachweisen, das der Prü-
fungsausschuss auf Antrag im Umfang von 
zwei Semesterwochenstunden auf die 
Lehrveranstaltungen im Wahlpflichtteil an-
rechnet. 

§ 53 

Sonderregelung für den  
Schwerpunktbereich 8 (Ausländi-
sches und Internationales Recht) 

(1) Das universitäre Schwerpunktbereichs-
studium und die universitäre Schwerpunkt-
bereichsprüfung im Schwerpunktbereich 8 
(Ausländisches und Internationales Recht) 
erfolgt an einer Partneruniversität der Juris-
tischen Fakultät nach Maßgabe des jewei-
ligen Kooperationsvertrages über das Ab-
solvieren der universitären Schwerpunkt-
bereichsprüfung im Ausland. 

(2) Der Kooperationsvertrag enthält insbe-
sondere Regelungen zu folgenden Punk-
ten: 

1. Dauer und Gliederung des Schwer-
punktbereichsstudiums an der auslän-
dischen Universität; 

2. Prüfungsleistungen an der ausländi-
schen Universität, wobei entsprechend 
§ 36 Satz 2 mindestens eine schriftli-
che und eine mündliche Teilleistung er-
forderlich sind; 

3. Umrechnung der an der ausländischen 
Universität erzielten Noten als Prü-
fungsgesamtnote der universitären 
Schwerpunktbereichsprüfung. 

§ 54 

Zeugnis und Bescheid 
über das endgültige Nichtbestehen 

(1) 1Studierende, die die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung bestanden 
haben, erhalten innerhalb eines Monats 
vom Prüfungsamt über die Ergebnisse ein 
Zeugnis. 2In das Zeugnis werden das 
Thema der Hausarbeit und deren Note, die 
Note der mündlichen Prüfung und die Ge-
samtnote aufgenommen. 

(2) 1Für die Feststellung der Gesamtnote 
der Schwerpunktbereichsprüfung ermittelt 
das Prüfungsamt die auf zwei Dezimalstel-
len zu errechnende Punktzahl. 2Sie ergibt 
sich aus dem Ergebnis der Hausarbeit nach 
§ 40 Abs. 4 Satz 1 und der Bewertung der 
mündlichen Prüfung nach Abs. 2 Satz 3 in 
einer Gewichtung von 60 vom Hundert für 
das Ergebnis der Hausarbeit zu 40 vom 
Hundert für das Ergebnis der mündlichen 
Prüfung; dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt. 

(3) 1Die universitäre Schwerpunktbereichs-
prüfung ist bestanden, wenn die Hausarbeit 
und die mündliche Prüfung jeweils mindes-
tens mit der Note "ausreichend" (4 Punkte) 
bewertet wurden. 2Andernfalls ist die uni-
versitäre Schwerpunktbereichsprüfung 
nicht bestanden und kann nur nach Maß-
gabe des § 45 Abs. 1 und 3 wiederholt wer-
den. 

(4) Das Zeugnis enthält neben dem Aus-
stellungsdatum das Datum des Tages, an 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist; es wird von der Dekanin oder 
dem Dekan der Juristischen Fakultät unter-
zeichnet. 

(5) 1Das Zeugnis über die Gesamtnote der 
ersten juristischen Prüfung wird nach Maß-
gabe von § 18 BbgJAO vom Gemeinsamen 
Juristischen Prüfungsamt der Länder Berlin 
und Brandenburg ausgestellt. 2Das Ergeb-
nis der bestandenen staatlichen Pflicht-
fachprüfung fließt mit 70 vom Hundert und 
das Ergebnis der universitären Schwer-
punktbereichsprüfung mit 30 vom Hundert 
in die Gesamtnote ein. 



(6) 1Studierende, die die Schwerpunktbe-
reichsprüfung nach Maßgabe des § 43 
Abs. 4 auch in der Wiederholung nach § 45 
Abs. 1 und 3 nicht erfolgreich bestanden 
haben, haben diese endgültig nicht bestan-
den. 2Der oder die Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses erteilt den Studierenden 
hierüber einen schriftlichen Bescheid. 3Der 
Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 

VI. Schlussbestimmungen 

§ 55 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung 
tritt am 01.10.2022 in Kraft. 

(2) Diese Studien- und Prüfungsordnung 
gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im 
Studiengang Rechtswissenschaft nach 
dem 30.09.2022 an der Europa-Universität 
Viadrina aufnehmen. 

(3) 1Studierende, die ihr Studium in diesem 
Studiengang vor dem 01.10.2022 an der 
Europa-Universität Viadrina aufgenommen 
haben, legen ihre Prüfungen nach der Stu-
dien- und Prüfungsordnung in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 23.10.2019 
spätestens bis zum 30.09.2023, ab. 2Stu-
dierende, die ihr Studium nicht bis zum 
30.09.2023 abgeschlossen haben, werden 
in diese Studien- und Prüfungsordnung für 
den Studiengang Rechtswissenschaft 
überführt. 

(4) Die Studien- und Prüfungsordnung in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 
23.10.2019 tritt mit Ablauf vom 30.09.2023 
außer Kraft. 



ANLAGE 1 (zu § 5 Abs. 2) 

Studienverlaufsplan nach Fachsemestern (FS) 

– Studienbeginn im Wintersemester – 

Variante 1: Schwerpunktbereichsprüfung vor staatlicher Pflichtfachprüfung 

FS 

(SWS 
gesamt) 

Lehrveranstaltungen (SWS) 
Studienbegleitende 

Prüfungen 

1. 

(24) 

Grundkurs Zivilrecht I (6) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht I (2) 

Grundkurs Strafrecht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht I (2) 

Grundlagenfach (2) 

Kompetenztraining (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur6 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger7 

2. 

(16-18) 

Grundkurs Zivilrecht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht II (2) 

Grundkurs Strafrecht II (2) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht II (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II (2) 

Grundlagenfach (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

 

6  In den Grundlagenfächern (wie zum Beispiel Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Deutsche oder Europäische Rechtsge-
schichte oder Rechtssoziologie) ist für die Zwischenprüfung nur das Bestehen von einer der Vorlesungsabschlussklausuren 
erforderlich. 

7  Für die Zwischenprüfung ist nur das Bestehen von einer Hausarbeit für Anfängerinnen und Anfänger erforderlich. 



3. 

(19-21) 

Grundkurs Zivilrecht III (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht III (2) 

Grundkurs Zivilrecht IV (2) 

Grundkurs Strafrecht III (3) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht III (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht III8 (2) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht III (2) 

Grundlagenfach (2) 

Schlüsselqualifikation (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

Praktische Studienzeit i.S.v. 

§ 2 BbgJAO 

4. 

(22) 

Familienrecht (2) 

Zivilprozessrecht (2) 

Übung im Zivilrecht (2) 

Grundkurs Strafrecht IV (2) 

Übung im Strafrecht (2) 

Strafverfahrensrecht (2) 

Allgemeines Verwaltungsrecht II und Verwaltungspro-

zessrecht (2) 

Polizeirecht (2) 

Kommunalrecht (2) 

Baurecht (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikation (2) 

 

 

Klausuren 

 

Klausuren 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Zivilrecht und Strafrecht 

Praktische Studienzeit 

 

8  Allgemeines Verwaltungsrecht I. 



5. 

(20) 

Individualarbeitsrecht (2) 

Erbrecht (2) 

Handelsrecht (2) 

Gesellschaftsrecht (2) 

Übung im Öffentlichen Recht (2) 

Europarecht (4) 

Arbeitsgemeinschaft Europarecht (2) 

Völkerrecht (2) 

 

 

 

 

Klausuren 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Öffentlichen Recht 

Praktische Studienzeit 

6. 

(12) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikationen (4) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil (6) 

SPB-Seminar (2) 

 

 

Seminararbeit 

7. 

(6) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil (6) 

 

 

SPB-Hausarbeit 

8. 

(12) 

 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren 

Mündliche SPB-Prüfung 

9. 

(12) 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren  

 

  



Variante 2: Schwerpunktbereichsprüfung nach staatlicher Pflichtfachprüfung 

FS 

(SWS 
gesamt) 

Lehrveranstaltungen (SWS) 
Studienbegleitende 

Prüfungen 

1. 

(24) 

Grundkurs Zivilrecht I (6) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht I (2) 

Grundkurs Strafrecht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht I (2) 

Grundlagenfach (2) 

Kompetenztraining (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur9 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger10 

2. 

(16-18) 

Grundkurs Zivilrecht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht II (2) 

Grundkurs Strafrecht II (2) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht II (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II (2) 

Grundlagenfach (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

 

9  In den Grundlagenfächern (wie zum Beispiel Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Deutsche oder Europäische Rechtsge-
schichte oder Rechtssoziologie) ist für die Zwischenprüfung nur das Bestehen von einer der Vorlesungsabschlussklausuren 
erforderlich. 

10  Für die Zwischenprüfung ist nur das Bestehen von einer Hausarbeit für Anfängerinnen und Anfänger erforderlich. 



3. 

(19-21) 

Grundkurs Zivilrecht III (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht III (2) 

Grundkurs Zivilrecht IV (2) 

Grundkurs Strafrecht III (3) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht III (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht III11 (2) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht III (2) 

Grundlagenfach (2) 

Schlüsselqualifikation (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

Praktische Studienzeit i.S.v. 

§ 2 BbgJAO 

4. 

(22) 

Familienrecht (2) 

Zivilprozessrecht (2) 

Übung im Zivilrecht (2) 

Grundkurs Strafrecht IV (2) 

Übung im Strafrecht (2) 

Strafverfahrensrecht (2) 

Allgemeines Verwaltungsrecht II und Verwaltungspro-

zessrecht (2) 

Polizeirecht (2) 

Kommunalrecht (2) 

Baurecht (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikation (2) 

 

 

Klausuren 

 

Klausuren 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Zivilrecht und Strafrecht 

Praktische Studienzeit 

 

11  Allgemeines Verwaltungsrecht I. 



5. 

(20) 

Individualarbeitsrecht (2) 

Erbrecht (2) 

Handelsrecht (2) 

Gesellschaftsrecht (2) 

Übung im Öffentlichen Recht (2) 

Europarecht (4) 

Arbeitsgemeinschaft Europarecht (2) 

Völkerrecht (2) 

 

 

 

 

Klausuren 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Öffentlichen Recht 

Praktische Studienzeit 

6. 

(12) 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren  

7. 

(12) 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren  

8. 

(12) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil 6) 

SPB-Seminar (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikationen (4) 

 

Seminararbeit 

9. 

(6) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil (6)  

SPB-Hausarbeit 

10.  Mündliche SPB-Prüfung 



ANLAGE 2 (zu § 5 Abs. 2) 

Studienverlaufsplan nach Fachsemestern (FS) 

– Studienbeginn im Sommersemester – 

Variante 1: Schwerpunktbereichsprüfung vor staatlicher Pflichtfachprüfung 

FS 

(SWS 
gesamt) 

Lehrveranstaltungen (SWS) 
Studienbegleitende 

Prüfungen 

1. 

(20) 

Grundkurs Strafrecht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I (2) 

Grundkurs Strafrecht II (2) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht II (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II (2) 

Grundlagenfach (2) 

Kompetenztraining (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur12 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger13 (Strafrecht 

oder Öffentliches Recht) 

2. 

(23) 

Grundkurs Zivilrecht I (6) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht I (2) 

Grundkurs Strafrecht III (3) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht III (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht I (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht III (2) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht III (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

 

12  In den Grundlagenfächern (wie zum Beispiel Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Deutsche oder Europäische Rechtsge-
schichte oder Rechtssoziologie) ist für die Zwischenprüfung nur das Bestehen von einer der Vorlesungsabschlussklausuren 
erforderlich. 

13  Für die Zwischenprüfung ist nur das Bestehen von einer Hausarbeit für Anfängerinnen und Anfänger erforderlich. 



und Anfänger 

3. 

(20-22) 

Grundkurs Zivilrecht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht II (2) 

Grundkurs Strafrecht IV (2) 

Strafverfahrensrecht (2) 

Allgemeines Verwaltungsrecht II und Verwaltungspro-

zessrecht (2) 

Polizeirecht (2) 

Kommunalrecht (2) 

Baurecht (2) 

Grundlagenfach (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

Praktische Studienzeit i.S.v. 

§ 2 BbgJAO 

4. 

(22) 

Grundkurs Zivilrecht III (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht III (2) 

Grundkurs Zivilrecht IV (2) 

Handelsrecht (2) 

Übung im Strafrecht (2) 

Europarecht (4) 

Arbeitsgemeinschaft Europarecht (2) 

Völkerrecht (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Klausuren 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

 

Bei Interesse an der Wahl des 

SBP 1: Arbeitsrecht (2) oder 

Erbrecht (2) oder Gesell-

schaftsrecht (2) vorziehen. 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Strafrecht 

Praktische Studienzeit 



5. 

(14) 

Familienrecht (2) 

Zivilprozessrecht (2) 

Übung im Zivilrecht (2) 

Übung im Öffentlichen Recht (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikationen (6) 

 

 

Klausuren 

Klausuren 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Zivilrecht und im Öffentli-

chen Recht 

Praktische Studienzeit 

6. 

(16) 

Individualarbeitsrecht (2) 

Erbrecht (2) 

Gesellschaftsrecht (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikationen (2) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil (6) 

SPB-Seminar (2) 

 

 

 

 

 

Seminararbeit 

vorlesungsfreie Zeit Praktische Studienzeit 

7. 

(6) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil (6) 

 

 

SPB-Hausarbeit 

8. 

(12) 

 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren 

Mündliche SPB-Prüfung 

9. 

(12) 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren  

 



Variante 2: Schwerpunktbereichsprüfung nach staatlicher Pflichtfachprüfung 

FS 

(SWS 
gesamt) 

Lehrveranstaltungen (SWS) 
Studienbegleitende 

Prüfungen 

1. 

(20) 

Grundkurs Strafrecht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht I (2) 

Grundkurs Strafrecht II (2) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht II (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II (2) 

Grundlagenfach (2) 

Kompetenztraining (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur14 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger15 (Strafrecht 

oder Öffentliches Recht) 

2. 

(23) 

Grundkurs Zivilrecht I (6) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht I (2) 

Grundkurs Strafrecht III (3) 

Arbeitsgemeinschaft Strafrecht III (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht I (4) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht I (2) 

Grundkurs Öffentliches Recht III (2) 

Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht III (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

 

14  In den Grundlagenfächern (wie zum Beispiel Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Deutsche oder Europäische Rechtsge-
schichte oder Rechtssoziologie) ist für die Zwischenprüfung nur das Bestehen von einer der Vorlesungsabschlussklausuren 
erforderlich. 

15  Für die Zwischenprüfung ist nur das Bestehen von einer Hausarbeit für Anfängerinnen und Anfänger erforderlich. 



3. 

(20-22) 

Grundkurs Zivilrecht II (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht II (2) 

Grundkurs Strafrecht IV (2) 

Strafverfahrensrecht (2) 

Allgemeines Verwaltungsrecht II und Verwaltungspro-

zessrecht (2) 

Polizeirecht (2) 

Kommunalrecht (2) 

Baurecht (2) 

Grundlagenfach (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Anfängerinnen 

und Anfänger 

Praktische Studienzeit i.S.v. 

§ 2 BbgJAO 

4. 

(22) 

Grundkurs Zivilrecht III (4) 

Arbeitsgemeinschaft Zivilrecht III (2) 

Grundkurs Zivilrecht IV (2) 

Handelsrecht (2) 

Übung im Strafrecht (2) 

Europarecht (4) 

Arbeitsgemeinschaft Europarecht (2) 

Völkerrecht (2) 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Vorlesungsabschlussklausur 

 

Klausuren 

Vorlesungsabschlussklausur 

vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Strafrecht 

Praktische Studienzeit 

5. 

(12) 

Familienrecht (2) 

Zivilprozessrecht (2) 

Übung im Zivilrecht (2) 

Übung im Öffentlichen Recht (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikationen (4) 

 

 

Klausuren 

Klausuren 



vorlesungsfreie Zeit Hausarbeit für Fortgeschrittene 

im Zivilrecht und im Öffentli-

chen Recht 

Praktische Studienzeit 

6. 

(20) 

Individualarbeitsrecht (2) 

Erbrecht (2) 

Gesellschaftsrecht (2) 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren 

 

7. 

(12) 

Examensrepetitorium (12) + Übungsklausuren  

8. 

(12) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil 6) 

SPB-Seminar (2) 

Schlüssel-/Zusatzqualifikationen (4) 

 

Seminararbeit 

9. 

(6) 

SPB-Pflicht-/Wahlpflichtteil (6)  

SPB-Hausarbeit 

10.  Mündliche SPB-Prüfung 



ANLAGE 3 

(zu § 37) 

Schwerpunktbereiche und ihre Rechtsgebiete 

Lehrveranstaltungen zu den nachfolgend genannten jeweiligen Pflichtteilen werden regelmäßig ange-
boten. Zum Wahlpflichtteil werden Lehrveranstaltungen zumindest in dem Maße angeboten, dass die 
Voraussetzungen von § 35 erfüllt werden können. Die Aufzählungen der Lehrveranstaltungen in den 
jeweiligen Wahlpflichtteilen sind nicht abschließend. Es können weitere Veranstaltungen angeboten 
werden, die sich thematisch in den jeweiligen Schwerpunktbereich einfügen. 

Schwerpunktbereich 1 

"Privat- und Wirtschaftsrecht" 

Kernfächer: 

Veranstaltung SWS 

Familienrecht (Vertiefung) einschließlich FamFG 2 

Erbrecht (Vertiefung) 2 

Handels- und Personengesellschaftsrecht (Vertiefung) 2 

Recht der Körperschaften (Vertiefung) 2 

Europäisches Internationales Privatrecht 2 

Europäisches Privatrecht 2 

Arbeitsrecht (Vertiefung, Kollektives Arbeitsrecht) 2 

Versicherungsrecht 2 

Zivilprozessrecht (Vertiefung, einschließlich Grundlagen des Insolvenzrechts) 2 

Ergänzungsfächer: 

Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht (Vertiefung) 2 

Europäisches Internationales Zivilverfahrensrecht 2 

Sozialrecht 2 

Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 

Europäisches Arbeitsrecht 2 

Betriebswirtschaftliche Steuerlehre 2 

Internationales Steuerrecht 2 

Europäisches Steuerrecht 2 

Gewerblicher Rechtsschutz 2 

Recht des geistigen Eigentums 2 

Europäisches Kartellrecht 2 

Europäisches Wettbewerbsverfahrensrecht 2 

Europäisches Beihilfenrecht 2 

Wirtschaftsstrafrecht 2 

Datenschutzrecht 2 

Methodik der Fallbearbeitung im IPR und IZVR 2 

Wirtschaftsvölkerrecht 2 

Europäisches Außenwirtschaftsrecht 2 

Europäischer Binnenmarkt und Grundfreiheiten des AEUV 2 

Anwaltliches Berufsrecht 2 



Schwerpunktbereich 2 

"Strafrecht" 

Pflichtteil: 

Veranstaltung SWS 

Strafverfahrensrecht (Vertiefung) 2 

Sanktionenlehre 2 

Jugendstrafrecht 2 
Europäisches (Wirtschafts-)Strafrecht 2 

Wahlpflichtteil: 

Völkerstrafrecht 2 

Kriminologie 2 

Wirtschaftsstrafrecht I 2 

Wirtschaftsstrafrecht II 2 

Strafverteidigung 2 

Strafvollstreckung und Strafvollzug  2 

Strafrechtsvergleichung 2 

Strafrechtsphilosophie 2 

 

Schwerpunktbereich 3 

"Völkerrecht" 

Pflichtteil: 

Veranstaltung SWS 

Allgemeines Völkerrecht 4 

Besonderes Völkerrecht 2 

Wahlpflichtteil: 

Wirtschaftsvölkerrecht 2 
Humanitäres Völkerrecht 2 

Humanitäres Völkerrecht (Vertiefung) 2 

Recht der internationalen Sicherheit 2 

Current Issues of Public International Law16 2 

Europäischer und universeller Menschenrechtsschutz 2 

Menschenrechtsschutz (Vertiefung) 2 

Völkerstrafrecht 2 

Ausgewählte Rechtsprechung im Völkerstrafrecht 2 

Ausgewählte Rechtsprechung des IGH 2 

Allgemeine Staatslehre 2 

 

16  Die Lehrveranstaltung kann entweder als Zusatzqualifikation i.S.v. § 28 IV SPO (Fremdsprachenkompetenz) oder als Lehr-
veranstaltung i.S.v. § 35 SPO belegt werden (keine Doppelverwertung). 



Schwerpunktbereich 4 

"Staat und Verwaltung" 

Pflichtteil: 

Veranstaltung SWS 

Verfassungsrecht (Vertiefung) 2 

Wirtschaftsverwaltungsrecht 2 

Datenschutz- und Digitalrecht 2 

Wahlpflichtteil: 

Allgemeine Staatslehre 2 

Verfassungsgeschichte 2 

Finanzverfassungsrecht 2 

Europäisches Währungsrecht 2 

Europäisierung des deutschen Verwaltungs- und Verfassungsrechts 2 

Europäisches Agrar- und Ernährungswirtschaftsrecht 2 

Aktuelle Entwicklungen des Ernährungswirtschaftsrechts 2 

Europäischer und universeller Menschenrechtsschutz 2 

Staatshaftungsrecht 2 

Umweltrecht 2 
Öffentliches Dienstrecht (einschließlich Personalvertretungsrecht) 2 

Sozialrecht 2 

 

Schwerpunktbereich 5 

"Europarecht" 

Pflichtteil: 

Veranstaltung SWS 

EU-Prozessrecht 2 
Europäischer Binnenmarkt und Grundfreiheiten des AEUV 2 

Europäisches Kartellrecht 2 

EU-Grundrechte 2 

Wahlpflichtteil: 

Aktuelle Entscheidungen der Unionsgerichtsbarkeit und der EU-Kommission zu 
Fragen der Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik 

2 

Europäisierung des deutschen Verwaltungs- und Verfassungsrechts 2 

Europäisches Wettbewerbsverfahrensrecht 2 

Methodik der Fallbearbeitung im Völker- und Europarecht 2 

Europäisches Privatrecht 2 
Europäisches Internationales Privatrecht 2 

Europäisches Internationales Zivilverfahrensrecht 2 

Europäisches Arbeitsrecht 2 

Europäisches Verbraucherrecht 2 

Europäisches Außenwirtschaftsrecht 2 

Wirtschaftsvölkerrecht 2 

Europäisches Währungsrecht 2 

Europäisches (Wirtschafts-)Strafrecht 2 

Europäisches und internationales Asyl- und Flüchtlingsrecht 2 

Europäischer und universeller Menschenrechtsschutz 2 

Europäisches Beihilfenrecht 2 
Europäisches Lauterkeits- und Markenrecht 2 

Europäisches Handels- und Gesellschaftsrecht 2 

Europäisches Sozialrecht 2 

 



Schwerpunktbereich 6 

"Polnisches Recht" 

Veranstaltungen gemäß § 48 Satz 2 und § 50 Abs. 2 Satz 1 und 2. 

 

Schwerpunktbereich 7 

"Medienrecht" 

Pflichtteil: 

Veranstaltung SWS 

Einführung in das Medienrecht 2 

Aktuelle Fragen des Medienrechts (Seminar, s. § 52 Abs. 1) 2 
Bildrecht 1 

Medienarbeitsrecht 1 

Prozessuale Besonderheiten des Medienrechts 1 

Wahlpflichtteil: 

Europäisches Medienrecht 1 

Medienkartellrecht 2 

Film-, Kino- und Musikrecht 1 

Urheber-, Marken- und Titelrecht 4 

Öffentliches Medienrecht 2 

Vertriebsrecht 1 

Gestaltung und Verhandlung von Medienverträgen 2 
Medienwirkung 2 

Praktikum (s. § 52 Abs. 2) 2 

Datenschutzrecht 2 

 

Schwerpunktbereich 8 

"Ausländisches und Internationales Recht" 

Veranstaltungen gemäß § 53. 



ANLAGE 4 

(zu § 38 S. 3) 

Zuordnung der Schwerpunktbereiche zu den Hauptrechtsgebieten 

Schwerpunktbereich Hauptrechtsgebiet 

SPB 1 – Privat- und Wirtschaftsrecht Zivilrecht 

SPB 2 – Strafrecht Strafrecht 

SPB 3 – Völkerrecht Öffentliches Recht 

SPB 4 – Staat und Verwaltung Öffentliches Recht 

SPB 5 – Europarecht  Zivilrecht oder Öffentliches Recht 

SPB 6 – Polnisches Recht - 

SPB 7 – Medienrecht Zivilrecht oder Öffentliches Recht 

SPB 8 – Ausländisches und Internationales Recht - 

 



Anhang 1 

(zu § 40 Abs. 2 Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät) 

 

Eidesstattliche Versicherung 

 

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Hausarbeit mit dem Thema 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, 

alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich ge-

macht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder 

Prüfungsleistung war. 

 

 

 ___________________________________   ________________________________________  

Ort, Datum  Unterschrift der Verfasserin / des Verfassers 

 

  



Anhang 2 (Version für Hausarbeiten für Anfängerinnen und Anfänger sowie Fortgeschrittene) 

(zu § 19 Abs. 4, § 30 Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät) 

 

Erklärung über die selbstständige Abfassung einer Hausarbeit 

Diese Erklärung ist obligatorischer Bestandteil einer jeden Hausarbeit für Anfängerinnen und Anfänger 

sowie Hausarbeit für Fortgeschrittene im Studiengang Rechtswissenschaft. Sie kann auch anderen zur 

Erlangung eines Leistungsnachweises bzw. als Prüfungsleistung angefertigten Hausarbeiten in einem 

der von der Juristischen Fakultät angebotenen Studiengänge beigefügt werden. 

Hiermit versichere ich,  ______________________________________________________________ 

 (Matr.-Nr.; nicht: Name) 

die vorgelegte Hausarbeit für  __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

selbstständig verfasst und ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet sowie aus 

diesen entnommene Gedanken und Formulierungen in angemessener Form gekennzeichnet zu haben. 

Des Weiteren versichere ich, diese Arbeit weder in dieser noch in modifizierter Form bereits in einer 

anderen Lehrveranstaltung zum Erwerb eines Leistungsnachweises eingereicht zu haben. 

Mir ist bekannt, dass eine Arbeit, die durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat, Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel, unzulässige Hilfe anderer Prüflinge oder Dritter verfasst wird, einen Täu-

schungsversuch gemäß § 14 Abs. 1 und 2 der Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät 

darstellt und die Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet wird. Mir ist auch 

bekannt, dass der Täuschungsversuch in schwerwiegenden Fällen i.S.v. § 14 Abs. 4 der Studien- und 

Prüfungsordnung zum Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen bzw. Wiederho-

lungsversuche und damit zum Verlust des Prüfungsanspruches führen kann. 

 

 ___________________________________   ________________________________________  

Ort, Datum  Kennzeichnung mit Matr.-Nr. (nicht mit Namen)



Anhang 3 (Version für Seminar- und Bachelorarbeiten) 

(zu § 39 Abs. 3 Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät) 

 

Erklärung über die selbstständige Abfassung einer Seminararbeit/Bachelorarbeit 

Diese Erklärung ist obligatorischer Bestandteil einer jeden Seminararbeit/Bachelorarbeit im Studien-

gang Rechtswissenschaft. Sie kann auch anderen zur Erlangung eines Leistungsnachweises bzw. als 

Prüfungsleistung angefertigten Seminararbeiten in einem der von der Juristischen Fakultät angebote-

nen Studiengänge beigefügt werden. 

Hiermit versichere ich,  ______________________________________________________________ 

 (vollständiger Name in Druckbuchstaben) 

Matr.-Nr.  ____________________  

die vorgelegte Seminararbeit/Bachelorarbeit zum Thema:  ___________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

im Rahmen der Lehrveranstaltung  ______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ (WiSe / SoSe __________) 

selbstständig verfasst und ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet sowie aus 

diesen entnommene Gedanken und Formulierungen in angemessener Form gekennzeichnet zu haben. 

Des Weiteren versichere ich, diese Arbeit weder in dieser noch in modifizierter Form bereits in einer 

anderen Lehrveranstaltung zum Erwerb eines Leistungsnachweises eingereicht zu haben. 

Mir ist bekannt, dass eine Arbeit, die durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat, Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel, unzulässige Hilfe anderer Prüflinge oder Dritter verfasst wird, einen Täu-

schungsversuch gemäß § 14 Abs. 1 und 2 der Studien- und Prüfungsordnung der Juristischen Fakultät 

darstellt und die Prüfungsleistung mit der Note „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet wird. Mir ist auch 

bekannt, dass der Täuschungsversuch in schwerwiegenden Fällen i.S.v. § 14 Abs. 4 der Studien- und 

Prüfungsordnung zum Ausschluss von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen bzw. Wiederho-

lungsversuche und damit zum Verlust des Prüfungsanspruches führen kann. 

 ___________________________________   ________________________________________  

Ort, Datum  Unterschrift 


